
Horst Meier / Ulrich Wollenteit 
Disziplinarrecht und »politische 
TI-euepflicht«!:-

1. Stellenwert des Peler-Urteils 

Aus dem Alltagsgeschäft bundesdeut5cher Berufsverbote'- Judikatur. welche allzu­
oft' durch "Rech tsverbiegung~ l einer polit isch moti vierten Maßnahme-Verwaltung 
zuarbeitete. ist spätesrens' mit dem Urteil des I. Disziplinarsenates des BVerwG eine 
Neuigkeit zu vennelden. Nachdem sich jene Judikarur Anfang der 70er Jahre zu­
nächst im Bereich der Einstellung von Bewerbern für den öffendichen Dienst her­
ausbildete. hat diese nunmehr auch in der höchstrichterlichen Spruchpraxis auf den 
Bereich des Disziplinarrechts übergegriffen; Mit dem Urteil gegen den seit 30 Jahren 
bei der Post beschäftigten "Technischen Fernmeldehauptsekretär« Hans Peter 
wurde erstmals seit den 50er Jahren ein Lebenszeitbeamter aus den Bundesverwal­
rungen durch höchstrichterlichen Spruch endgültig aus dem Dienst endassen l . 

Während die Vorinstanz' Peter noch zuguee gehalten hatte. er habe auch nach dem 
Berufsverbote-Beschluß des BVerfG d2von .lusgehen dürfen, daß in der politischen 
Arbeit für die DKP "keine disziplinarrechtlich relevante Verletzung seiner Treue­
pflicht gesehen werden würde«7 und er folglich nicht schuldhaft gehandelt habe, 
erteilte das BVerwG dieser Auffassung eine klare Abfuhr. Der differenzierteren 
Argumentation des BDisG. welche auf das Nich.tvorliegen jenes im Berufsverbote-

• zugleich Aflmerkung~n ~ijm Pe.u-Urteil des aVerwG "om ". 01<. •. 198,. 2bg.dr. in NJW 1981. 
779-784; ZBR 1981, 11-J9 (im folgenden n.ch dem NJW-Abdrudt zitiert). 
Vollrer N."m~n" und B~",h~,d Schli,,;' danken wir lür uhlt.ich. krit.i<ch. Anregung<n . 

• Entgegen höch,.rich.crlichem Sp ... choklfl)Y (vgl. BVe~G NJW Sl. 781. b.zugn.hmmd .ul BV.rfGE 
)9. )H, )70) ;.. an di.,em Bcgriil !e"zuh.lt.n, ",eil., .in. im "' .... ntlich.n .dliqu."e Beschreibung d., 
zugrundeliegende.n S.chverh,lu der ••• il",.is.(n)od.r vollständig«n) Unterngung der B.ru(uu,übung 
durch S ..... luruil od.r Vcrw •. hungukt. da.rI~lIt, vgl. Sterul, D .. i uurun des WOrte.< .Berufsverbot., 
DuR SI, !7 Il. (J8). 

lEu\( diJre,.nziernre A'l:umenl3tion UI bei etlichen Arbeits- und undC":lubeiugtrichl.n anzurtell.n, 
vg!. Komuu fiir Grund,.thtt w. Demokratit (Hrsg), Ohne ZllIeilci für den Sra.2t.. Reinb.k 198" 
s. 'lolf. (Ip). 

) Vgl. Fr. Miiller. Jurisusche Methodik und policisehe. System, Bet~n 1976. S. 19 Ir., der ""' Beispiel d •• 
BVerfG die Einllllrkung von politischen Fakloren aul die Arb.ilSwti,m d.r R.cn.sprrehung erliu.crt 
(.Dezisioo durch Recht.IVerbicgung.). 

~ Zu den vornng.gang.nen di,~ipljn.rreeht.lich.n Maßnahmen 'uf Untkrebme vgL die N .. hwei,e b.-i 
Brnrbllch, Anmulr.ung 1Urn Urteil des Bund.sdiHiplina~.richu (IG.mmer IlI-Sru,tvrr) vOm ,S.). 
1980 (Han, P ... r) und zum Uneil dO"$ BDi,G (Kunm~r IX-Donmund) vom ~. 6. 1980 (H.·], Lmg· 
m.nn), DuR 80. )O{ rl. (jo6 Fn I); Komi"t (Hr<g) .•.•. 0 .. S. 11]--166 sowie neuudings BVerwG 
NJW 8., 1 J90; BVerfG NJW 8" .68) (Entl .. sung .in., F.chhoths.nuldozen.cn "'egen d .... n poli.i­
seher T.itigkcit in der NPD); ~ur .Wend •• im Diniplin ... «:h! aul der VG- und OVG-E.bene vgl. G. 
Frllnktnberg, S .. a[S(reu~. KJ 8,,_ '76 11. 
Im Bereich der Bund .. b.hn wurdm b~reiu vor POIer drei B ... m.e enrlAHm, später jtclocn ,I, An,..­
".lIte wIeder eingestelh .. vgl. Komitee (Hrsg), a .•. 0 .. S. lJ9; zum Prozeßverl.ul selbst vgl. die so.b.n 
.rschi.nene Dokummtauon von S~m4nt.IIWohlf~r:b (Hrsg), Der F.II Hans Pet." Koln 1981. welch. 
u .•. di~ Anschuldigung$Schrif., versehitclene GIIl>dllen der Voneidigung ,owi. Stellungn.hmen <n.­
hilt. 

6 BDisG Kammer III-Snlllgu, .• u,~ugsweise in BI .... r für d •. u_ in.em ... Poli.ik 80. 88711.; des",.iter<n 
d ... BDi.<G K>mmer IX-Dortmund. ZBR Sc, '7S, welch .. SIch wie dll G.genSfuek zum kurz. vorn« 
e'l:""g.nen Urteil der 111. K>rnmet lieSl.. sowie die Anmerkung ,·on Br.itb.ch (Fn 4). 

7 BDisG Kammer 1Il. BI;:t"r 80, U7 (890); - H",,'orhebung v. d. Ver!. 
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Beschluß vom BVerfG gefordenen .MLnimums an Gewicht und Evideoz der 
Pflichtverletzung"i abstellte. trat das BVerwG mit einem pauschalen und völlig an 
der Slche vorbeigehenden Hinweis auf die Nichtgdcung des sog. Partcienprivilegs 
im öffentlichen Dienst entgegen. Sein kategorisches Verdikt lautete : .Für die Zeit 

danach ... - gemeint ist der Beschluß des BVerfG vom Maj 1975 -, "kann ein solcher 
Glaube nicht mehr schuldbefreiend sein«9. Wegen Verletzung der ihm nach § 52 II 
BBG obliegenden politischen Treuepflicht, ,"sich durch sein geSlmtes Verhalten z.u 
der freiheiclichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
(zu)bekennen und für deren Erhalrung ein(zu)tceten .. , verhängte das BVerwG die 
sch:irfste der zur Auswahl stehenden Sanktionen, die ,.Entfernung" aus dem Dienst, 
wie es im disziplinarrechtlichen Jargon heißt. Vorgeworfen wurde Peter dabei seine 
nach 1975 in Betracht kommende Kandidarur für die baden-württembergische Ge­
meindecatswahl 1.980 sowie die Übernahme eines Parteiamtes. 

Haue man noch 1977/78 berechtigte Hoffnungen gehegt. die von SPD und FDP in 
Aussicht gestellten .Liberalisic:rungs«-Bemühungen würden auch in größeren Teilen 
der Rechtsprechung aufgegriffen werden, so sah man sich durch eine neuerliche, mit 
dem Jahre 1979 einsetzende .. Teodenzwellde"'o in der Rechtsprechung von BAG 
und B VerwG nachhaltig enttäuscht. In diesem Zusammenhang bekommt das Peter­
Urteil wegen der in ihm vollzogenen Ausweitung der Berufsverboreprais auf das 
Diziplinarrecht als eine höchstricbterliche Grundsatzentscheidung seinen SteIlen­
wen. Gut sechs Jahre, nachdem das BVerwG bereirs in Sachen Einstellungspraxis 
mit dem Lenhart-Urteil vom 6. Februar [975". welches nur wenige Monate vor der 
einschlägigen Entscheidung des BVerfG erging, richtungsweisend tätig geworden 
war, hat es nunmehr für die behördliche Durchseubarkeit politischer Entlassungen 
im Bereich des öffentlichen Dienstes neue Maßstäbe gesetze. 
Nimmt man die gegenwärtige Berufsverbote-Debatte insgesamt in den ßlick, so ist 
vor allem erschreckend, mit welcb abgebrühter Routine sich die .hMu inzwischen 
geriert. Symptomatisch dafür argumentierte unlängst Schick". dessen als »Zwischen­
bilanz« titulierter Aufsatz sich eher wie ein Abschlußbericht liese'). Durch die wie­
derholt vorgetragene Behauptung, daß Grundsarzproblem sei in dogmatischer Hin­
sicht sozusagen erledigt, soll offenbar qua autoriürer Suggestion ein Anschein juri­
stischer PlausibiJitiit geschaffen und die >OhM ... gegen (aus dieser Sicht schon queru­
latorisch anmutende) Kritik i.mmunisien werden . Gerade demgegenüber ist auf einer 
juristischen Analyse jener Rechtsprechungsprodukte zu beh::men. welche die dog­
matische Feinarbeit nicht scheut. 
Im übrigen hat die niedersächsische Verwaltung bereits die ihr obliegende ,"Kleinar­
beit- ins Werk gesetzt. Wenige Wochen nach Bekanntwerden des Peter-Urteils kün­
digte Innenminisrer Möcklinghoff an, er werde bei allen Beamten, welche für eLne 
»verfassungsfeindliche" Panei bei den Kommunalwahlen am 27. 9. 1981 kandidiert 
haben, disziplinarische Vorermitdungen einleiten." Ferner bleibt abzuwanen, wie 
im Disziplinarbereich des Bundes demnächst verfahren werden wird. nachdem das 
zwischen (dem ehemaligen) Bundesinnenminister Baum und Bundesdisziplinaran-

8 BVeriGE ". ))4 (J 10 ). 

9 BVcrwG NJW 81, 78~. 
'0 Vgl. d.i~ in Komi". (Hrsg) ••. a.. 0 .• S. 166-'7 •• u1golührten U,.uile sowie Th. 8t.nk •. Die IUJik.li-

. ;crung d.,. R.dika.l~nycrlolgung, KJ 81, 91 If­
" BVcrwGE .7. lJo. 
11 Zwi,~hcnbihru in S.chen .Verla.ssungn,.euc- der Btuncen. NVwZ .,81. ,6,-,61. 
'} .Rcchuprechung Wld V..,.,oJ" .. ng konnen tieh . .. iIIzwis.::hen .uf einen Fundus höclucrichcerlichtr 

Enucheidungen .,ü'zen. der die "' .... nt~ch.n F>.Ilkons.clhr..ion= .bc!..:kt .. . N>eh den ers'cn W.;­
ch.n,lcUungcn durch d~ BV.rlG ,elZlc die Kle.inarbci, der Verw.hun~'gerich,c ein-. S,hidt.. a.. >. 0 .. 
,6, r. 

'. Vgl. Th . Bt...nk •• KJ '981.91 (10' f.), 
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walt Hans Rudolf C14ussen geschlossene Stillhalteabkommen'l mit dem im .. Fall. 
Feier ergangenen Grundsatzurtcil zeidich abgelaufen ist und der neue Bundesinnen­
minister zudem Friedrich Zimmennann heißt. Im Pecer-Urteil ist jedenfalls das ju­
ristische Instrumentarium bereitgestellt worden, mit dessen Hilfe möglicherweise -
je n:lch politischer Opportunität - im Laufe der nächsten Jahre eine -Säuberung. des 
öffentlichen Dienstes durchgeführt werden wird.'~ 

Il. Bindungswirkung der EntJcheidungen des Bundesverfassungsgericht> 

In der Begründung der. Entscheidung kommt der Bindungswirkung. die das 
BVerwG einzelnen Passagen der Berufsverbote-Entscheidung beilegt, (auf der 
Ebene der Prämissenbildung) herausragende Bedeutung zu. Die als .fragcnd. aus­
gemachten und damit nach § J 1 r BVerfGG verbindlich zu beachtenden Gründe der 
Entscheidung vom u. 5. 75 bilden einen zentralen Bestandteil der Encscheidungs­
norm,'7 an der das BVerwG den Fall Peter mißt. An die Ausführungen des BVerfG 
zum Bestehen und r nhalt der Treuepflicht, zum Verhältnis von Treuepflicht (Art. J 3 
V GG) und Parteien.privileg .. (Art. 21 LI GG) und zum sog. Differenzierungsverbot 
behauptet das BVerwG. gebunden gewesen zu sein.'· Konnte man bisher davon 
ausgehen, daß der Entscheidung angesichts zahlreicher obiter dicta. Sondervoten 
und sonstiger VerJautbarungen/j eher eine Bindungswirkung geringen Umfangs zu­
kommc,'o ist mit dicser bisher einzigen Stellungnahme eines höchsten Gerichts zur 
Bindungswirkung der Berufsverbote-Entscheidung ein neues Argument gefallen, 

dessen praktische Bedeutung noch nicht absehbar ist. Eine gründliche Untersuchung 
der Argumente in Sachen Bindungswirkung stößt auf erhebliche Schwierigkeitcn. 
Sie liegen in dem Umstand begründet, daß die Frage nach der Reichweite der Bin­
dung verfassungsgerichclicher Entscheidungen bis heute nicht auch nur annähernd 
gekliirt ist. Die Brisanz des Themas, welche nach Hoffmann-Riem ~dauernde Auf­
merksamkeit." gebietet, liegt auf der Hand; Die Frage nach der Bindungswirkung 
ist deshalb so heikel. weil mit ihr die Frage nach dem Verhältnis der Kompetenzen 
von Verfassungsgerichtsbarkeit und demokratischem Gesetzgeber gestellt ist." 
Ein Blick auf die bisher zur Frage der Bindungswirkung des Berufsverbore­
Beschlusses veröffentlichten Ansichten Wh die weitreichende Unklarheit die Bin­
dung betreffend sichtbar werden. In der ersten hierzu erschienenen Stellungnahme 
hat Zuck die These vertreten, die Bindungswirkung sei gering zu veranschlagen.'1 
Bezugnehmend auf Zuck entwickelt Lange die Gegeochesc. Nach ihr sind nur noch 
die Ausführungen des BVerfG zur Treuepflicht von Angestcllren. die Passagen zu 

'I Vgl. KurzlRofJmAlln. Bero{,verbo«pruis und Lbe ... lisierun~leg,nde. BI'ner 1980.811 (8) I). 
,6 Anh/! ~ur Hollnung .JICTdingt gib< cl ... Ir.ii~)icb belu.nn, ge .... otdene Urteil des SOisG Kunm<r )11-

Slu"g~n im F.1l des FcmmeldelmlmmnS und o KP-Mi<CJieds Hanl M~isl"". der vom Vorwurf .inei 
Diennvergehcns freigesprochen wurde. "CL FR v. I}. 'I. 81. S. 4. 

'7 Zum Begriff der Enlscheidung.nonn vgL Mi.iller, JurUlüche Methodik. }. Aun .. Bulin '976. S. "9' 
,8 BVerlGE )9. 146 lf., H71f.. HS; BVerwC NJW 8,. 779. 780 ZifEer 1""",,. 

'9 Ocr"" der En<.Scheidung be(,ili~te Richter HiNCb hmc~. B. io einem lnrrrvir.u cingenumr. d.ß .in die 
Urteilsgninde viel hineingeschrieben (wurde). w ... mil diesem eig.-nrlichen F.1I nid'li ~u .U" geh~bf 
hn •. FR v. 8. 9. 76, S. r I. 

'0 Vgl. Zuck, Zur Bindung5wirkung der R.diblcnenuchcidung dn; BVerfC. JuS 71. 691; .der ",.iuu. 
größte Tril der Enucheidung i .. nich, ... io dccidcndi. londern obit(r dictum- (696). 

11 Holf",an,,-Riem. Behun>flg oder Innov.tion - Zur Bindung.",;rkung vrrl.«ung,gerichtlicher En,· 
scheidungen. Ocr S ... < 74, }) 1 ff. (l) I)· 

11 dnu Eckenz. Die Komp.,enz des ßundcrverlu.ungsgcrieh« und die Eigenheiten d« I'o)i<i.c~n . Der 
S,»t 78. 18) H. 

1) ZHck ••. :l. 0 .• S. 698. 
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den geringeren Treuepnichtanfordaungen bei Übernahme in den Vorbereitungs­
dienst und zur Frage der ,Neuordnung< der Referendarausbildung von der Bin­
dungswirkung ausgenommen und ausdrücklich als cbitcr dicta qualifiziert", Eine 

weitergehende Ansicht>! mache selbst vor diesen obieer dicta »von seltener Reinkul­
lur~ ,6 nicht halt. Resrrikrive Interpretationen der Bindungswirkung der Entschei­
dung finden sich bei Sebald," Sterze/," Böwe7'" und Ridder.'o 
Das BVerwG macht sich im Peter-Urteil zuniicllSt die These zu eigen, es sei gern. 
§ JI I BVerfGG nicht nur an den Tenor, sondern auch an .tragende Grunde .. ver­
f~5Sungsgerichdicher Enrscheidungen gebunden. Bereits diese Annahme enthält hin­

sichtlich der Verhältnisbesrimmung von § 31 I und § }I II BVerfGG eine problema­
tische Vorentscheidung. Die Karlsruher Enrscheidung erging auf Grund eines Vor­
lagebeschlusses des VG Schleswig im Verfahren der konkreten Normenkontrolle 
nach Art. 100 I GG, §§ I) Nr. 11, 80, 81,81 ßVerfGG. Das BVerfG haue über die 
Vereinbarkeit einer landesrechdichen Vorschrift des Beamtenrechts (§ 9 I Nr. 1 

SchlHBG) mit dem GG zu befinden, n:lch der Bearntenanwänern die Gewährbie­
tung abverlangt wird, jederzeit für die ~freiheidiche demokratische Grundordnungc 
einzutreten. Entscheidungen im Verfahren der konkreten Normenkontrolle erlan­
gen nach § ) l II B VerfGG Geset2.fskraIt und gelten "inter omnes«. Ob daneben, wie 
das BVerwG meint, §)1 I BVerfGG Anwendung finden kann, ist nach dem Wort­
but nicht ausgeschlossen, erscheint aber prima facie schon aus systematischen Grün­
den bedenklich. Angesichts der sich aufruenden Schwierigkeit einer Abgrenzung 
beider Absätze ist zunächSt filch der Reichweite der Gesetzeskraft (Abs. Ir) und der 
Bindungswirkung (Abs, I) zu fragen. Die Gesetzeskraft des Abs. II bezieht sich, 
insoweit besteht Einigkeit, allein auf den in der Enrscheidungsformel niedergelegten 
Tenor.>' Heftig umstritten ist hingegen die Frage. ob im Rahmen des § 3 [ I BVerfGG 
die Entscheidungsgründe an der Bindungswirkung teilhaben. Die Beo.nrwonung 
dieser Frage bleibt nicht ohne Folgen für die Verhältnisbestimmung beider Absätze. 
Für eine kumulative Anwendung des § ) I I BVerfGG bei Entscheidungen, die schon 
nach § J I II BVerfGG in Gesetzeskraft ergehen. bestünde nämlich nur dann Anlaß, 
wenn die 8indungswirkung ruer über den Te.nor hinaus ein Mehr umfaßte. Ließe 
sich eine solche weirerreichende Bindung nicht aufweisen, bliebe es bei der auf 
Abs. 11 beruhenden Gesetzeskraft der Entscheidungsforrnel, da eine Anwendung 
des § ) I I neben § ) J II BVerfGG dann sinnlos wäreY 
Nach §)I I BVerfGG binden Entscheidungen des BVerfG die .Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden ... Unstreitig umfaßt 
diese Bindung den Entscheidungscenor. Das BVerfG hat darüber hinaus bereits in 
einer seiner ersten EntscheidungenH ohne nähere BegründungH die tragenden Ent-

,~ ung •. . R"dik,I". im ö{{cndic~cn Dien .. ?, NJW 76, ,8"9 (f (,S,.I). 
'$ S<bid., Co< ,R.dikaltnbeschluß, de. ßund ... ed;u,ungsgerichts - Inhl.h und Kon.cquerucn, NJW 7f, 

,,69 fi .• eNt,,,d,, die Bindung.""irkung auch .ul die Ausführungrn zur T,euepnich. von A~gel,ellten 
(>173) •• mik, bindend- sei auch der Aulmg U\ den G~'el~g.ber, lür den Vorbcrei,ungsdicll.Sl .lö· 
,ungen i.n der vom BV.rlG .ngedeu, ••• " !tic.),lUng zu findtn. (l' 71) . 

• ~ RidJrr. Berul.verbore, Monument JJ : D .. S .. ufung,urteil im Diuiplinarverlah(M gcgrn Ha ... Pe.er, 
DuR h. H H. (~8). 

'7 S,bJlcI, Mi,gliewchah in "i~h, v<fbo'.n.n P.rteien und Zul .... "ng zum öUenllichen Diens(, DuR 8o, 
JO Ir. 

.8 SurzeJ, • . •. Q . (FM. ,), S. !7 [[. 
'9 8Ow~. Zur Bi.ndung,wirkung Jer Entscheidung da Sunduverl .. ,ungsgorichlS, in: Ab.ndro,hJ A z· 

wl./u .... Schutz 0.1 .. Beugung der Verl;wung, Köln '971. S. '9 a. 
}O RiJ.Jrr, •. •. 0 .• • } a. 
1 I für viole : M~ .. n., i.n : M.unuSigloch/Schmidt-Slcib<reu/KkinlUlumcr, SVerlGG. KommenI,., § J' 

Rdnr. 11. 

l' '1;1. Hoffm..nn-RiLm, •.•. 0 .. ))~ . 
.11 8VeriGE ' . , ~ (JJ) (Sudwem.:u..urt.il); '9, )77 (J9 1); '0, S6 (~J); 1~ •• 89 (197) · 
H An S .. lle <on., .dringend gebo.en.n Bcyündung di .. er Thc<e. (SigllJCh, in : M.unzlSiglochJu .... 
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scheidungsgründe in die Bindungswirkung einbezogen. In späteren Entscheidungen 
hat es die Bindungswirkung auch noch auf verfassungskonforme Gesen:esinTerpre­
rationen ausgedehnc.H Im Grundlagenvenragsunei! erklärt es unter gleichzeitiger 
Abgabe eines (Lippen) Bekennrnisses zum Grundsatz des "judicial self-restraint_ 
kurzerhand -alle Ausführungen der Uneilsbegründung_. darunter auch rein empi­
rische Feststellungen. zu tragenden Gründen)' 
Die Ausdehnung der Bindungswirkung auf tragende Gründe durch das BVerfG ist 
in der Judikatur der übrigen Gerichte und der Literatur streitig gebliebenY Das 
BVerwG geht in dem Peter-Uneil auf dje~e Problematik nicht ein. obwohl dnu 
angesichts zahlreicher Stellungnahmen aus jüngster Zeit durchaus Anlaß gewesen 
wäre. li Gegen eine Erstreckung der Bindungswirkung auf tragende Emschcidungs­
gründe sind einige zentrale Einwände hervorzuheben. 
Erstens ist bis heure nicht (nach über JO Jahren) auch nur der Ansatz einer Klarheit 
entstanden. was eigenclich tragender Grund einer Entscheidung ist.!' Seuffert hat 
darauf hingewiesen. daß auch die Rechtsprechung des BVenG in dieser Frage aUes 
andere als eindeutig istj'Odie Literatur hat diesbezüglich .. eine Fülle von Leerformeln 
serviert~. die erlauben, ~immer das als lragend zu definieren, was gerade paßt« .,r Das 
BVerwG hat im Peter-Uneil in Anlehnung an eine Meinung in der Literarur" eine 
Abgrenzung tragender von nicht tragenden Gründen in einem ersten Begründungs­
schritt durch einen (in seiner Einfachheit verblüffenden) Rückgriff auf die Leitsätze 
des Berufsverbote-Beschlusses vorgenommen. Durch die Hervorhebung seiner Aus­
führung.en zur Treuepflicht (Art. )J V GG). zu An. 2.1 II GG und zum sog. Diffe­
renzierungsverbor l habe das B VenG zum Ausdruck gebracht. was es als Kern seiner 
Entscheidung mit bindender Wirkung ausstatten will." Abgesehen davon. daß Leit­
sätze schon deshalb nicht binden können, weil sie überhaupt nicht Bestandteil der 
Entscheidung sind H • demonstrien die :1usgeuferte Leitsa(zbildung des .. Radikalen«-

•. a. 0 .. § 81 Rdnr. '4, Fn. 8) !m d>.< BV.rfG buhu nur .E ... ,tzbefric-cligung durch Kctt~nz.i.i .. erei 
angeboten. (Hoffm~nn-Rj,m. ,. ;L 0 .• H9). 

)\ wohlzuwl i" BVerfGE JO, t H. (G-IO); ~o. 88 (94); 4 •. 1~) (.60). 
)6 BV,rfGE )6.1; vgL d:uu: W.lkeIKoch. Außenpolilik n.ch Anweisung des Bundesverh.sS\lng.gerichu? 

JZ 7l, 1)) fI. 
U Einen Aulmnd gogtn die Bindungswi.kung bewirkte das Uneil d .. BVerfG (E J. 58 IL), n.eh dem .lIe 

Beuntenv.,h>.ltni"e mit dem 8. 5. 4S edo .. hen w.~n~ dazu : BGH GSZ ,), 165 (17t It); BDi,H DÖV 
J So )00 ff.; B.yVerfGE 6, 95; VG Fn.nklun. NJW H. ?l! f. 

)8 N~ch Sewlfm. Ober Ge~lzgebung, Rechtsprechung und nindun~wirln.ong, AöR 79 •• 67 I{ ('99) sollte 
mllJ 'VOn der I.bulö.en ·beoonderen Bindungn-irkung> Abschied nehmm.; ebenso SchIAich. Vulas­
sungsgeridllSbarkeir im Gefüge der Su.ufunk,ionen, VVDS,RL )9. IJ8; zulem titrI., D" Bundesv .. -
r. •• ungsgericht - S.eUung. Verfahren. Entscheidung. JI!S h, !97 [f.; Wischtrm4nn. Rechukraf. und 
Bindungswirhng ,erf."ungsgeric.hdichcr Entscheidungen, Berlin 1979. begn-ifl .die ."'ensi __ e Ausle· 
gung d .. § l' [ BVeriGG >.Is weiteren, ... ichtigen Mos.iks.ein in dem P",uß einer 'ÜJldigen Komp.­
lenzc~eiterung der Verfassung,gerichtsbarkeit< (I 10); Hi;berU "'cod.t ,ich in .iner Rezension dit,.r 
Schrift. NJW 80. t7H (Ins). ger.en 'iede An VOn erzwingender Bindungsideologie mir forrndlen 
Mitteln.; [ckmz. , . •. O. 111 If.; HoffmiUJTI-R~m • •.•. 0 .• )l! ff. 

)9 SchJ."i,h. VV05.RL )9. t~o. 
40 StHlfc1T. '. a. 0 .• '91 Ir. 
{I so HoffmlUln.Ri."" a. a. 0., 349; das gilt ,uch für du Krituium .denknOlweodiRe Pdmi .. en­

(Mau"z. in MaunzlSigloch/u .•.••. 1. 0., ~ )' Rdnr. 11) und cli. häulig verwende'e Fonncl. ·bindende 
Kral. h.ben nur die Sä,ze. die .u, den Vorschriften des GG oder d" sonstigen Rtch" eine Folgerung 
.bl.i'en, mit der du Tenor mht und follt. (Gtig,..,. GeS<lZ übt'" du IlV.riG. Kommtnllr. nerliniFfm 
'9Sl. § ) t Arom. 6). Die Schwierigkeit. S'.ze. mit denen der Teno. "eht und (ällt oder Primi",en. die der 
Tenor denknorwcndig vOr>U'S(!ZI, vOn anderen 51tHn b~",. P.irnissen LU un~rsch .. den. bcs«ht ""ei­
Itrhin. 

H Maun~. in: ~hun:u'Sigloeh/u . • .. , .•. 0 .. S ) I Rdnr. !2. 

H Entgegen der AnMhme des BVerwG h1l dH BVerfG ein V<rbot der Dillrrenzierung n.ch dien,oIichen 
Obli.gcnheitcn nichr in einem L,ilS2tz •• ond .. n nur im TeX! (E 39. ) l!) .usge~proch...,. 

H BVer",G. NJW 81. 780. 
4! Vgl. Ba,.,ng. Die Bindung.n du Un.,1 de, Bundesytrf>.ssung,sg.richrs vom 17. Dez. 19!1. ZBR '9H. 

6\ 11., der L"t<'tu./s d .. Enl<ch.'dunK ,vorlngcstcllte (unverbIndliche) Üb ...... ch,;(, ode. Inh,I'I,n. 
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judikats eindrücklich die gänzliche Untauglichkeit dieses Kriteriums. Niemand wird 
ernsthaft behaupten können, daß es sich bei den Ausführungen des BVerfG zur 
Treuepflicht von Angestellten um eißen die Entscheidung, - § 9 I Nr. 1 SchiHBe­
amtengeseu sei mit der Verfassung vereinbar -, tragenden Grund handelt." Den­
noch hat das BVerfG seine diesbezüglichen .. der Vollständigkeit halber"tI ergange­

nen Anmerkungen in einen Leitsatz (LS 7) gefaßt. 
Zweitens legt eine systematische Interpretation des § ) I I BVerfGG eine restriktive 
Interpretation dieser Bestimmung nahe. Nach § 67 S. ~ BVerfGG kann .. das Bun­
desverfassungsgericht . .. in der Entscheidungsformel zugleich eine für die Ausle­
gung der Bestimmung des Grundgesetz erhebliche Rechtsfrage entscheiden, ... ~ . 

Diese Regelung sowie die auf sie verweisenden Bestimmungen der §§ 69. 72 II. 74 
BVerfGG wären überflüssig, wenn eine Bindung an tragende Gründe schon nach 
§ )1 [BVerfGG eintreten würde.'! Das gleiche Ergebnis läßt sich in Anknüpfung an 
einzelne Bestimmungen des Verfassungsbeschwerdeverfahrens (§§ 95 ( S. )., 95 III 
BVerfGG) gewinnen. Insbesondere auch § 81 BVerfGG, wonach das BVerfG im 
Verfahren der konkreten Nonnenkontrolle allein über die vom Ausgangsgericht 
vorgelegte »Rechtsfrage« entscheidet, indiziert eine restriktive (ncerpretation des 

§ )' I BVerfGG." 
Dn'uens sceht die Bindung an Entscheidungsgründe im Widerspruch zur herkömm­
lichen Funktion einer Gerichtsentscheidung, weil sie dieser eine selbständige Rechts­
satzfunkcion zuschreibe l " Der Erlaß verbindlicher Rechtsnonnen ist nach dem Kon­
zept des demokratischen Rechtsstaats dem Gesetzgeber vorbehalten. Eine weitrei­
chende Bindungswirkung ist mit der grundgesetzlichen Funkrionsordnung unver­
einbar, da sie zu erheblieben Überschneidungen der Kompetenzbereiche yon 

BVerfG und Gesetzgeber führt." 
Als Ergebnis bleibe festzuhahen: Die extensive Auffassung von der Bindungswir­

kung verlassungsgerichtlicher Enescheidungen läße sich aus einer Auslegung von 
§)I I BVerfGG, welche mehr ist als bloße Behauptung, nicht rechtfertigen; sie 
widerspricht auch der Funktionsordnung des GG . Die Verbindlichkeit verfassungs­

gerichtlicher Judikate erschöpfe sich daher bei Normenkomrollentscheidungen auf 
die Gesetzeskraft des Entscheidungstenors Dach § 3 [ II BVerfGG, bei allen übrigen 
Entscheidungen auf die Bindung der in § J I I BVerfGG bezeichneten staatlichen 
Stellen an den Entscheidungseenor. Die zu beachtende Verbindlichkeit der Berufs­
verbote-Entscheidung beschränkr sich somit auf die nach § ) I Il B VerfGG angeord-

"be. (66) qualirlZiert, die hiiuJig n.i,ht einmal vom G.richt se!bsc, sondern von h.usin.cmen Rtdlk­
uOMkomtniuionen odcr .SchrihJe;,uMsen. juri.wchu F.dueiLSchrifte" erstell. w.rd." (67). Auch 
""erd~n L,; ... ;;rze den Proz.ßbetei!igt.n n.icl" lugemlh, IV .... zwingend erforderlich "';re, sollten .i. die 
ihnen zugeschrieben.n Wirkungen <l1Ihl.<0 (67); vgl. ~ueh Ridd~T, . . ... 0 ., (FM .• 6), ~8, der d.r1u{ 
hin",,,i<t. d.!! L,j .... 'zc in keiner Proul1ordnuog vorges.hen sind . 

~6 SdJi(k,:L 1. O. (Fn. '1), 1 I 73 nimOll eioc Bindung in dies.m Pun~c an, erkl.rc jedoch .usdrücklich. d.ll 
es sich hier um .in obil" dic.um handel,. 

~7 BVerfGE 19. JH (j H)· 
~8 zur SYlum.tiseh.,., 'o,erpr,,"tion "g! .. WiscJ"rman". 1. l. 0 .. 14: S,"//U', :L •. 0., '90 . 
• 9 Die F .... g. n.ch d.r Reich_i •• dC1' Bindung ".rf .... unVg.Oc!"I . Entscheidungen b •• nlWoncn n"h ~ 8 I 

BV.rfGG restriktiv: Siglorh. in: M.unu'SigJochJu . •.• L ' . 0., § 8, Rdn'.)4 m. w. N.; co gib. einige 
V.couehe, fur du spez.iloschc Veri.hren der konluc .. n Norm.nkontro!!c die Reichwei.e der Bindung 
n.eh § 81 BVerfGG .b",.icb.nd von S j I BVerfGG zu beurt.ilen . Diese Vori"". ein.r Begren~ung der 
Biodungswirkung h.rn U. E. noch einer g.n.uon Begn.indung und .011 hi.r niche verfo!gt werd.n . !m 
Hinb!ick .ul die a.rulsverbote-EnLScheidung be",h,inken die Bindung.wirkung unter Rekurs .ul ~ 8 I 
SVeriGG Z"d,. a.. ... 0 ., 696: SUTul, '. '. 0., 6,. 

10 So be,eies Amd" 0 ... Bundc:sverf .... ,ungsgc';cht, DVB! p, I ff. (l); .Wolh. man ... nicht im Bund.,-
g .. tt~bu.u zu vcrGff.ndichC1ld. Gründe mu Geutzcsknfc od,r wenigsten, mit Bindung für die Ge­
",hlC' und ß~no{dtn .aUluaueo, 50 kirne m.l.n zu unvcrkündeu:n .GeStLtcn_ in der unbcstlmmten Form 
von EIHschcidungsgrUnd<n - .in mi. (<<h ... staatlichem Denken "hl~h,crding. unv.,,,inbuC< Ergeb-

I' Wuchemwn" .•. 3. 0 .. 64 ff.; Eck.Tll . • . >.. 0 .. lBJ fr. 
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nete Gesetzeskraft. Da die Encscheidungsformel im Berufsverbote-Beschluß eine 
Vorschrift des Schleswig-Holsteinischen 8eamtcngesetzes betraf. reicht die Geset­
zeskraft über das Land Schleswig-Holstcin nicht hinaus." 
Daß das B VerwG im Pccer-Urteil mit dogmatisch niche haltbarer Begründung eine 
weitreichende Bindungswirkung an einzelne Versatzstücke der Karlsruner Enrschci­
dung annimmt. läßt vermuten, daß es dem Gericht eher darum ging, mit lästigen 
Kontroversen und der anhalcenden Kritik an der Berufsverbote-Judikatur -kurzen 
Prozeß~ z.u machen. Unter Berufung auf die Bindung nach §)1 I BVerfGG konnte 
das BVerwG Jas ~umfangreiche Verteidigungsvorbringene. welches nach Worten 
des Gerichts .im wesentlichen auf eine Kritik der Rechtsprechung des BVerfG hin­
ausläuft«I), einfach leerlauf.,n lassen. Nichts ist besser geeignet. >querulaeorische, 

Kritik zu beenden und anhaltende Kocmoversen in der Literatur schlicht zu Maku­
latur bzw. zum Terrain folgenloser Glasperlenspiele zu erklären. als die Behauptung, 
alles Strittige sei bereits im Jahre 1975 für alLe in Behörden und Gerichten praktisch 
tätigen Juristen autoritauv entschieden worden. Indem das BVerwG eine Bindung an 
die Rechtsauffassung des BVe.rfG bezüglich der Sperrwirkung des Art. 21 II GG 
annimmt, enthebt es sich.gleichzeitig der Auseinandersetzung mit den vorangegan­
genen Schlingerbewegungen (niehe nur) seiner eigenen diesbezüglichen Judikatur. 

I I l. Entscheidung$monopol des Bundesverfassungsgerichts 

Mit Ausnahme des sog. Differenzierungsverbotes sind jene drei Versatzstücke des 
Berufsverbote-Beschlusses, welche das BVerwG an zentralen Stellen seiner Argu­
mentation einfach übernimmt. vor der Entscheidung des BVerfG Gegenstand einer 
langjährigen. mit dem Ministerpräsidenten-Beschluß" von 1972 verstärkt wiederein­

setzenden juristischen Kontroverse" gewesen. welche bis heute andauert.l'ln dieser 

fachinternen Diskussion hat die Auseinandersetzung um die Interpretation des Em­
scheidungsmonopols des BVerfG nach Art. 11 fl .z GGITund dessen Schutzwirkung 
für die Tätigkeit von Parteimitgliedern, welche landläufig als Frage der Geltung des 
Parteien.privilegs",!1 im Bereich des öffentlichen Dienstes diskutiert werden. eine 
wichtige Rolle gespielt. Die Geltung von An. 21 Il 2 GG wurde ersrmals und el(-

51 VgJ. Utng~ ••. L 0., ,8'0; dk GeSC"t~cskr.ft emreckt sien lUch nidu.uf gJeienJaucmdc R<ehunormeo 
in Bund und Uindern, d. grunds"uich .die eine veriUlungsmiißig .. in (\unn). während die andere­
e!W' wegen inr.r Einb.tcung in ein andc-rurtig<J Genmlregtl .. ngssysttm oder wegen abweienender 
tauiichlieher V"h.l,ni ... - möglicberweise gegen die Verf.uung ye .... öß .. ; ebms>o 8öwtr • •. a. 0 .. 
S. ~r. 

5) BVerwG NJW h. 780. 
H .bg.dr. in : Wortlaut und Kritik der verl:..s.ungswidrigtn J.nu.,bd<:hliisse, Köln '97l (= NlChdruck 

aus Heft. u. )1r971 der BI:;"., r. d" u. intema,. Polilik). 
I f Für die Zeit biJ 194$ vgl. Azzo/a/LaulntT, Loy~litätspflieht und polilischc Kommunik .. ionsrcchte dcr 

Be1lTlttn. ZER '97J. 'q ("I f.) m. w. Nw.; für die JO<r JdhT' 7 .• hlreichc N", . bei di" .• Öf(endichcr 
Ditn>t. • Verlu.ungsftinde. und P"'.ienprivileg. ZRr '97), l~) Fn. ,; .inen Oberblie~ über den S, ... i, 
in der Li,e"""r '"$ den Jahren 1974-76 gib, Drei.r. Verl ... ung und Ideologi., jn: d"J .. Recht-Mo.>!· 
Ideologie. Firn 1981. S. '46 Fn 6; zur DiJkussion nach dnn MlnisurprälidtnltnHuh/uß vgl. di. Nach­
"'ei •• bei Azzo/alLa"rntr. ZRP '97), tH fn. ~ u. S; <lnen Übtrblick über die lI.,pr. "". d,m 8, .. ujJ­
!) •• bo/t·B.lChluß gib, W,iP, Die Verf'lSun~",.uepnicl1t des Be':lIl1,en im Spiegel d., Rrchuprechung. 
ZßR '974.8, (I. (81.89). 

16 Vgl. den mi, uhlrei,hen Nw. vertenentn überblick übcr die Kontroverse nach d.m ßtruj,urrbou­
Be!chluß, ",deher .niche die erhoff" friedcnmiftende Wirkung. geh.bt h.~. bei B4/ur. BBG. Mün­
chen '980, § 7 Anm. Jd dd (= S. 67 i.l. 

17 Von den ROueren B.i'r>gen duu vgl. tI\!Jl Lortnz, VerhS!ungswidrige Pm.ien und Enucheidungs· 
monopol des BVuiG. AoR "" (/9]6) I-l~ m. w. !'J .... 

)8 Zum =biv.uenten und mißv''''''ndlichen Ch.,.ktcr d.s Begriff. ,Priviles. im Z .... mmenh.ng d.r 
PUtciverbo,srnöglicnl<eit nach Art. ,,11 GG vgl. Riddtr, -r .... ci.nprivjleg. und Grundgesetz. in: deTT .. 
Zur Ideologi. der -u"i,b,,<n Demokr:lli •• , 80rlin '979. S. 11-,6. 
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plizü im Peter-Urteil für den Teilbereich des Disziplin::trrechts bestritten. Diese 
DetailfrJge war bis dahin von höchstrichterlicher Seite nicht entschieden worden. 
Vieles spricht gegen die Pllusibilität jener vom BVerwG vollzogenen Ausdehnung 
auf das Disziplinarrecht, zumal es dabei keine neuen Argumente anführt, sondern 
sich bloß affirmatiy auf die einschlägigen, ihrerseits sehr vage geh:lltenen obiter dicta 
des BVerfG-Beschlusses zum öffentlichen Dienstrecht insgesamt bezieht. 
Anstarr die Gegenargumente erneut aufzuzählen, wollen wir lediglich daran erin­
nern, daß die derzeit in Rechtsprechung und Lehre als .hM .. firmierende Interpre­
t,l(ion yon Art. H II 2 GG gar nicht so altbewährt und unangefochten ist, wie sie 
selbst Glauben m:l.chen will. Dies m.g nicht zuletzt ein propnybktisches Mittel 
gegen jene umsichgreifende Amnesie sein, wie sie heute alkrorten in juristischen 
Fachkreisen beobachtet werden kann. Die dem vorgelagerte Problematik, ob das 
Gebot einer sog. politischen Treuepflicht, - wie es z. Bin § 52 11 BBG normiert sein 
soll-, im Wege der Interpretation yon Art. 33 V GG als ein hergebrachter Grund­
satZ des Berufsbeamtentums luf der Ebene des Veifassungsrechts ver.mkert werden 
kann. soll hier ebensowenig diskutiert werden wie die weitere Frage, ob die Kon­
kretisierung eines solchen Gebotes als Zugriff auf das forum internum des Beamten, 
wie sie gängigerweise heute durch·geführt wird, juristisch haltbar ist.J9 Vielmehr soll 
also im folgenden den im L.ufe der Interpretationsgeschichte des Art. ). r II 1 GG zu 
beobachtenden Schlingerbewegungen der .hM" nachgegangen werden, wobei die 
Rech Isprech ung des B VerwG besonders berücksichtigt wird. 
Vor ihrem zweckdienlicheo Umschwung zu Beginn der 70er Jahre ging die !ohM« 
jedenfalls genau von der gegenteiligen Interpreration des Art. 1 Irr" GG aus: .. Daß 
die Mitgliedschafr in einer der Verfassungswidrigkeit verdächtigen, aber vom 
BVerfG nicht überführten Partei, die Unterstützung dieser Partei und die Betätigung 
für sie als solche eine Verletzung der beamtenrecht!ichen Treuepflichr nicht darstell­
ten und ein disziplmarrechdich.es Einschreiten nicht rechrfertigten, kann denn auch 
für die 60er Jahre als die herrschende Auffassung gelten«.60 Diese damals herrschende 
Auffassung stützte sich ihrerseits yorallem auf ein Urteil des BVerfG, und zwar auf 
jenes Urteil des Zweiten Senates vom 21. März 196 I", auf welches sich übrigens auch 
noch '975 der dissenter Rllpp" im späteren Berufsverbote-Beschluß bezog. Ein 
deutliches Zeichen dafür, daß die von der Senatsmehrheit vollzogene Wende nicht 
ganz so glatt über die Bühne lief. 1961 hatte jedenfalls der Zweite Senat des BVerfG 
anlä..ßlich der Verfassungswidrigkeitserklärung von § 90a 5tGB a. F.'I allgemein aus­
geführt, daß .bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ... niemand die 
Verfassungswidrigkeit einer Partei rechtlich geltend machen- könne. Und weiter 
hieß es dort: ~Das in erster Linie die Paneiorganisaeion schützende Privileg des 
Art. lr Abs. 2 GG erstreckt sich auch auf die mit allgemein erlaubeen Mitleln arbei­
tende pan:eioffizielle Tätigkeit der Funktionäre und Anhänger einer Partei • .'~' Was 
aber anderes tUt heute das BVerwG, als die Verfassungswidrigkeir der DKP rechrlich 
geltend zu machen, wenn es Peter vorwirft, er habe deshalb ein Dienstvergehen 

19 Vgl. du Uneil des VG freiburg, NJW '98" ,8,?; zur Kri,ik einer ,olchcrm.ßcn einseitig >ulberei,=n 
poli •. Trcucpnieh r vgl. S,hli,,)', Zwi.schm ldcnlifibuon und Dill llIZ , Der Su.>.' '! ('976), lJf (f. 
iJ J6- H S); zum hi'lorischen Asp~kl vgl. d,. vorzuglic;,e Dokumenwion von E. Bnzndt (Hrsg), Die 
polili.-he T leuepnichl. Rcchl.Squeilen zur Ge..:hiehle d .. deutschen Serufsbe>.mtenlums. K.ulsruhe­
Heiddberg 1976. 

60 $(hlink. 1 .•. 0., lH, m. J.1hlr. Nw. in Fn. H. 
6, SV.nG!:: u. '90-JOS. 
6, Vgl. BVerfGE J9. JH, 37811. iJ8o-JSJ). 
6 J ,bgcd r. in; ~. Bri;nnuk. Poli,i«he JUSli. ~~gen Kommuni .. en in der Bundesrepublik Dcul.Schl:cnd, Ffrn 

''i7d. S. HO f. 
6. BV<rfGE ". '901. (Leiu',ze , u. ,); S. JO~ u. JOS du Uneil'bNndc. 
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)0 begJ.I\gen, weil er in einer Parcei tätig ist, deren Ziele nach Meinung des BVerwG mit 
der .. freiheitlichen demokratischen Grundordnung« -unvereinbar« sind und deshalb 
seine Entlassung anordnet? Eine Enrlassung auf dem Weg des Disziplinarrechts, 
gestützt ausschließlich auf eine "mie allgemein erlaubeen Mitteln ... von stauen ge­
hende Paneiarbeic ist nun einmal das beamtenrechdiche Geltendmachen der Verfas­
sungswidrigkeit" der betreffenden Partei. Die Etablierung des im GG nicht anzu­
treffenden Begriffs der .. Verfassungsfeindlichkeit .. als eine Kategorie des Verfas­
sungsrechts66

, wie sie vom B VcrfG6
7 bereits 1975 voJlzogen wurde und nun im Pecer­

Urteil des BVerwG unter dem Stichwort sog. Unvereinbarkeit der DKP-Ziele mit 
der .. freiheitlichen d~mokraeischen Grundordnung. wiederauftauche. ist nichts an­
deres als die pseudo-jurisrische Bemäntelung der Durchbrechung des Entschei­
dungsmonopols des BVerfG. Fatale Konsequenz ist die Se31uierung legaler Parteien 
I. und 2. Klasse, wobei der Legalität .verfassungsfeindlicher. Parteien der 1. Klasse 
der für deren Mitglieder folgenreiche Makel des Noch-nicht-Vcrbotenseins anhaf­
tet. 
Anhand der Wandlungen der .hM« in Sachen Entscheidungsmonopol und öffentli­
chem Dienstrecht läßt sich beispielhaft das Durchschlagen politischer Optionen auf 
den Vorgang der Interpretation von Verfassungsnormen aufzeigen". 
Die für die Rechtsprechung des BVerfG~ bereits erwähnte Schlingerbewegung der 
~hM. läßt sich auch bei der Rechtsprechu~g de's BVerwG70 beobachten; In einem 
Urteil vom 10. März 196071 hatte es die Nichtgeltung von Art. ~[ n 1 GG für den 

6f W~nn d.a.bei einrn>! - .ersichtlich versehentlich. - e;ne Unterinscan~ im Kbnen von der .Verla.'lIungs­
widrigkeit der DKP. sprich<, kann die höu ... richterlicbe R""ision.in.t>nz einen solche" hul<p:U ver­
nändnisvoll durchgehen I",sen, '1&1. BV...,.,G ZBR '980, 1'9 (.n). 

66 Vgl. Schlink, •. a. 0 .• Hf c.. der un • ., Verweis aue C~rl 5chmlll (JJ6 Fn. 4) dann "imw" .• daß durch 
die FeinderkJiirung politi.che Verhältnisse existenziell und rechdiche Regelungen g ... p ... ngt .... erden.; 
dWlleiteren V. NtumtJJIrr, Die innersta2tliche FeisrderkJirung. Eine Anmerkung zur Frcund-Fnnd­
Theorie earl Schmicu und ihrer Akru.liul, DuR t976, 35)-)66. 

67 Vgl. BVerfGE )9, JH hjf, Leiw.tz 8), H9· 
68 Vgl. W~"l, hM, in' d~n, AulkJirungen üb", Recht, F{m 198 •. S. 14 ff. (l~)l). 
69 Als einschliigige Entscheidungtn sind hier Zu nennen: BVeriG E 9. 16. (SS 80, SI. SrGB a. F. verfas­

sung.."äßig); I~. ~'j6 (§ 90' StGB a. F. "erla.<.sungswidrig); I), ~6 (verf ... ungskonforme In.erpreution 
vOn S 6 I Nr. 1 BEG); I). IlJ (Beuichnung der OFU dun:h den Bundcsinnenminisre, .. b .kommun)­
•• ;sche Hilf,orglni.,tion • ."läßlich einer parlamentarischen Aniugt vtrflflungsmäßig): 17. lJJ (ver­
fossungskonforme [nterpret>lion von § 1~9 StGB~. F.); )9.))4 (§ 9 I Nr. 1 schl.-hol ... LBG verf ... -
.ungsmäßig = B...,.lsverbotc-Be«h]uß); 40. -1,87 (ßel.idmung der NPD im VS-~ch, .11 P.nei mit 
"'erl~u"gsfeiod~cher Ziel.etzung und Bet.ugung. verlusungsmöllig); J7. 1 (Bneichnung der NPD 
du .. h den Bund..,innenrninistcr :>.l. Partei mit '''erfassunvfc:indlieh", ZicJselZung< anlöll~eh einer pu­
lunenurischen An{r~gc ".rfmungsmißig). 

70 Als einschlägige Enucheidungen sind hier zu nennen: BVerwG E 10, ~ I) (Entbuung eines Widern>h­
b.,mten wegen dcS<en nogkejt ~1s KPO-Sud.r:1l ver/'S5ung,m~ßig); MDR 1961. 6.>4 (Ablehnung 
ein.r (rcilllil~gen Fiirrorg.leisrung wegen Mi'gJi.d",h>f, in der G..,ellsch." für deutsch-.owjc.i.che 
Freundschaft verfassungswidrig): MDR 1964. B7l (Ausschluß von .Wiedctguun1chung.-lei"ung "'<­
gtn Bek'mplens der Ireiheitlich dernokr~tilchen Grundordnung verfassungswIdrig; Erstreckung d~ 
Puteicn.privilcgs •• \leh .ul die mi •• Hgemein erl.ubten Mitteln .,be.itcnde p20rleioffizielle Tiitigkei. d.r 
Funktion:ire und Anhänger einer P,nci. ~u"immond bezugn<hmend .ul ßv.<fG E 9. ,6, und I). ~6 = 
.cilhchweigende Aufgabe von ßVerwGE 10.11 }); I. Wehrdiens",en~. DVBI '97J. Bt} mit Anm. Hmltt 
'" NJ W 197], 166, mit Anm. Balli, (V ~rs~tzung ein .. Ob.,leu.n:ultS weg,n d ..... n N P[)-M i.gliedsch.l. 
verfassungswidrig; zusrimmend bezugnehmend .ul BVerfGE 9. ,6.: ll. 196: 1).46; IJ. "}; 17. I H 
un.er e~plizi'er Aufg.be der in BVerwGE 10. ~I) veme'enen Aufhs<ung); 47. )Jo (Ablehnung ciner 
Lehr:omubewerberin wegen DKP-Mi.glicdsch,f, verfas.ungsm'ßig -= LrnharT-Urt<'il: btlugnehmend 
,uf BVcrfGE <1. 196; 1).46; '7. 'j f: Insbc!Ondcrc 11. '96 tlürie nicht ~uf das B.,.m.rnr~h. ubcrtr:>gen 
werden. d. d ... BVerfG ;n den genann.en Urteilen das Verhältnis vOn An. 11 11 GG ,zu Vorschriften 
dos ,Ilgemeinen Rcchulebens< gepnih habe ...... 0., )47, - du Gleiche gelte für die eigene Rspr. in 
MDR 1964- 871. Hier vollzieh. da.< BV,ewG mit der dubiosen Aulspaltung in Bc:omten- und Bürger· 
normen die neucrliehe Wend.); Jl. J IJ (Ablehnung d., Antrog. d" H.mb. Uni".rs; ••• ,ul Erteilung 
ein .. Lehnuftrag. durch die Behörde für Wissensch./r und Kuns. wegm DKP-Mitglied«haft d" 
Bewerbers vtrlanungsm'ßig = GQhl-Uneil; bC1.ugncrunend .uf d", L~"h~rT-Uncil. H. ))0. ",elches 
nunmehr durch BV.riGE )9. ))4 besr,.ig. ",orden <ci. 1, •. 0 .. )17). 

7' BVcru'GE 10, 11). 
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Bereich des Disziplinarrechts mit der später als »spitzfindige kritisierten" Unter­
scheidung zwischen dem Nichteintreten des Beamten für die Verfassung und dem 
Kampf der Panei gegen die Verf:l$sung gerechtfertigt. Später jedoch gab es in einer 
Entscheidung zum» Wiedergutmachungs.recht aus dem Jahre t964'1 zunächst still­
schweigend, dann in einem BeschJuß des L Wehrdienstsenates von 1973" explizit 
unter Berufung auf das oben genannte Urteil des BVerfG aus dem Jahre 1901 '1 seine 
frühere Rechtsprechung" auf. Der Beschluß des 1. Wdlrdienstsenates in der Disu­
plinarsache gegen einen NPD-Obersdeumam fiel jedoch unglücklicherweise genau 
in jt!oe Zeit. in der die ~hM. gerade dabei war, sich für die Treuepflicht stark zu 
machen und gegen Art. 11 II 1 GG zu formieren. Beim BVerwG bemerkre man aber 
sogleich diese kleine, der neuerlichen Umbildung der .. hM. abträgliche Fehlleistung 
und ließ auf eine recht ungewöhnliche Weise flugs durch die hauseigene Pressestelle 
klarstellen: »Eine Entscheidung der Beamtensenate . .. zu der Frage, ob das Mitglied 
einer ,radikalen' Partei als Beamter oder Richter eingestellt werden kann, oder eine 
soostige Entscheidung zu dem genanmen Fragenkomple,,~n sei nicht ergangen. Die 
Entscheidung sei vielmehr zur Prüfung der Frage der Treuepflicht wänrend des 
Dienstes, nicht für die Prüfung der Treuepflicht vor dtr Einstellung ergangen. Diese 
Erklärung hielt man beim BVerwG offensichtlich deshalb für angebracht, weil kurz 
zuvor der (sozialdemokratische) Justizminister von Nordrhein- Westfalen besagten 
Beschluß des Wehrdienstsenates an die Öffentlichkeit gebracht hane und - völlig zu 
recht - erklärte. dieser Beschluß bestätige die Richtigkeit seiner Entscheidung. das 
DKP-Mitglied Götz als Richter einstellen zu wollen .J! Nach diesem Dementi konnte 
man unschwer ahnen, in welche RichtUng die Karawane namens .. hM .. demnächst 
ziehen würde. Wenig später wurde dann prompt in einem Grundsatz-Urteil des 
BVerwG vom 6. Februar 1975 erstmals die neue Position ausführlich hächstrichter­
licherseits begründet; und mit dem wenige Monate später folgenden Berufsverb/')te~ 

Beschluß des BVerfG vom u . Mai 1975 sowie dem Urteil des BAG vom }I. März 
1976" war schließlich die neue .. hM .. perfekt. In einem Urteil aus dem Jahre 1977 
konme sich das BVerwG bereits selbstgewiß auf die Bestätigung seiner im Lenhart­
Urteil geäußerten Rechtsauffassung durch das BVerfG berufen10, ganz so, wie es das 
erst jüngst wieder im Peter- Urteil an zentraler Stelle getan hat. 

Dort rechtfertigt das BVerwG seine Kompeteozanmaßung mit einem pauschalen 
Hinweis auf den Berufsverbote-Beschluß des BVetfG, in dem jedoch - trotz flä­
chendeckender obiter dicta - kein Wort darüber zu fmden ist. daß erwa andere 
Gerichte. wenn es gerade in den Kram paßt. so ganz nebenbei über die Frage der 
Vereinbarkeit 4er DKP-Ziele (oder derjenigen irgendeiner anderen Panei) mit der 
.. freiheitlich demokratischen Grundordnung .. zu entscheiden befugt seien. Wichti­
ger ist allerdings die FeststeUung, daß sich das BVerwG in Sachen Entscheidungs­
monopol/Parteien.privilege selbst im Wege steht; jedenfalls ist es im Peru-Urteil 
nicht mehr seiner Meinung: Im Lenhart-Urteil des 1 ahres '975 hatte es nämlich noch 

7' VSI. Kriel,. K"mmulli,,~n ,11 B~un<c? ZRP '97',17) (17.) ", ... i. B.wis. NJW 197J. 166}. 
7J MDR 196~. $71. 
7~ DVBI '97).8,. .: NJW '971. 16ü;.J. .ußerdien.diehe Äußerunß tines Rief" ... VTI aVe",,<;. der bei 

den Wehrdi.n.uen.ten lUig ist vgl. Scbwtlgrr. Puteienprjvileg und dicnstrcchwchc Treuepflicht. JZ 

'97 •• 7~J fI. 
lS BVufGf. ", '90. 
70 Vgl. BVerwGE 10. 11 J (U"eil vom 10. J . 1960). 
77 Zilien n.ch B~I/i,. NJW '97). r66) . 
78 VS;1. .bend.; OVG MUß"". DuR 19ao. 10) (B~""igußg des Berufsvcrbou im .F:>.ll. GO(z). 
79 ßAG >JJW 76. 170~. 
So BVe""GE p.) I) (117); vgl. di •• us(lihrlich. Revi,ionsbegnindung von Riddn. in: Jm .• ld • .,logic der 

.",«tb.ccn I.)emuk .. <i ••• S. 17 ff. 

Jl 
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Jl im Zw.ammenhang der Rechtfertigung seiner Zuständigkeit gemäß § 40 I VwGO" 
ausgefühn, diese sei gegeben, da man ja schließlich bloß über die Eignung einer 
Beamtenbewerbcrill entscheide. Die 0 KP hingegen sei als politische Parrei .weder 
Beteiligte in diesem Verwalrungsstreitverfahren noch wird über sie und ihre Ziele 
eine Entscheidung gefällt. Das wäre wegen Art . .1! Abs. 1 Satz l GG ... auch gar 
nicht möglich •. ra Im Peter-Urreil des Jahres 1981 heißt es im Hinblick auf die Prü­
fung rler DKP-Ziele und der fehlenden Beteiligung der Parrei Olm Verfahren, es sei 
"zudem prozessual nichts Ungewöhnliches, daß Verhaltensweisen eines Nichlbetei­
ligten in einem Verfahren beurteilt werden .. . " Es mag dahingestellt sein, ob die vom 
BVerwG durchgeführte Prüfung »ungewöhnlich. ist; jedenfalls ist sie verfassungs­
rechtswidrig, weil mit ihr über die Frage der Verfassungswidrigkeit einer Partei 
außerhalb des dafür allein vorgesehenen Verfahrens entschieden wird. 
Was die Prüfung der DKP-Ziele selbst betrifft, so isr zunächst anzumerken, daß man 
dem Peter-Urteil bescheinigen kann, daß es ebenso wie .alle neueren judiziellen 
Äußerungen zum Thema .. . von der beispiellosen Gründlichkeit des KPD-Urteils 
von 1956 weit entfernt. l • ist. 1m KPD-Verbotsuneil hatte sich das BVerfG immer­

hin auf ca. JOO Druckseiten mit der KPD-Politik auseinandergesetzt. Demgcgenüber 
wirken die dürftigen Ausführungen auf den wenigen Seiten des Peter-Uneils eher 
dilettantisch und wurden von Ridde,J' in dessen Urteilsanmerkung bereits zutref­
fend als "die zeitgeschichtlichen Betrachtungen eines durchschnittlichen Akademi­
ker-Stammtischs über das Treiben der Kommunisten \'on gestern, heute und mor­
gen« ch:l.rakterisierc. Dies gilt vor allem für die schon pathologisch anmutenden 
Einsprengsel handfester Ost20ncnparanoia, mit denen die Durchprüfung der DKP­
Ziele an hand eines Teils" der freiheidich-Demokratische-Grundordnung-Fonnel 
reichlich garnien wurde." Auch die Brücke, die der Senat mit seiner auf Identität 
abstellenden »Vcnnächlnis~u - The.se zur breiteren Legitimationsgrundlagc des 
KPD-Verbotsuneils zu schlagen versucht, ist aus morschem Holz gezimmert. In­
wieweit denn nun in concreco "die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts 
... weithin auch auf die DKP zurreffen«,'9 dies bleibt angesichts pauschaler Behaup­
tungen allein sein Geheimnis. 

Vle'" hatte 196} vor der nRecntsverwirrung .. gewamt, welche eintreten müßte, 
»wenn andere Stellen als das BundesveJfassungsgericht, wenn auch nur inzidenter, 
über die Verfassungswidrigkeit politischer Parteien enucheiden könnten~. Seiner 
Meinung nach wäre aber gcnau d:l.s .der Fall; wenn Disziplinargerichte, Verwal-

81 Zutreffend vemein< denn auch Weil", Vc·d:usungsrreue im ö{{cndiehcn {)i.,u<. König$ccin '9~. S. 10 9 
unter Bnugn.hme au( S.o I V",GO die Zu.cindigkeil cl., Verwaltung.gerichle. Was im Pe .. r·Unril 
ve"eh'ml als ·Unvereinbuk.". der OKP·Zicle mil der .froihcirlichen dcmokn.li •• hen Gnmdord· 
nung. fonnuf ien wird (\·gl. Lcirs>lz ~). ist ruch" ""d.res .1.< die Prüfung emer v~ri:u.ungsrechl.lichcn 
Fr.ge. 

8. BVcrwGE 41. )Jo {J48}, - Hervorhebung von d~n Vtrl. 
8) BVerwG NjW 8,. 780 I. 
84 Drtitr, Veri'$lung und IJeologie, • . • . 0 .. 5. 167 r-n. ",; n.eh Cdrl Scb",ill. Di. l~lk Wclll·t'·oluuon. 

Du S ... , '7 ("78). )1' (f. ()J I) i1l d .. KP!)-Urteil gar .du umhngrcichsrc Uneil der g.nlen bishe­
rigen R~chlsg.lChichr.e •. 

8 f DuR 198" 4) f{. (46). 
86 Ou Urteil enlh.l, keine B~nlndung der vorgenommen.n Ausw.hl. Folgende Bc,und'e,le d., Frei· 

h.illich·dcmokn.tischen Grundordnung·Formd d" BV.,fG au, d.m SRP,VerbolSuncil (E '. ,. '1 f.) 
fehlen: V'r.1nlwonJichk,i, dcr Rc~ierun~ und Ge .. nm.ßigkeir der Verwaltung (vgl. BVerwG NJW 81. 
78, I. = Ziffer lb). 

87 .Auch hin,ichtlich drr Fnge der U,..bh:;ng;gkcit dcr Gerieh •• liei:'r der Vrrgleich mil der DDR 
n:!he . .. ', ßVerwG NJW 8,. 78, (unl.r Zirfer lb ggl. 

~8 Vgl. BVerwG NJW 8" 78,. 
S? eb.nd •. 
90 Be.mrenrrchl im Wand<! dcuuchcr 51l.ulichk.i" DVBI '96). , rr. () l'n . '9); - HC""orhcbung \'on den 

Vcrf. 
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tungsgerichte und Arbeitsgerichte darüber entscheiden dürften. ob em BeJmter 
... durch die Zuge.hörigkeit zu einer politischen Partei ... gegen seine Treuepflicht 
verstoßen und sich. damit eines Dienstvergehens schuldig gemacht hat«. Die heutigen 

Resultate jener prognostiziereen Rechtskonfusion sind als Produkte einer Rechtspre­
chungspraxis zu besichtigen. in welcher man sich über die Frage der" Verfassungs­
feindlichkeit. sowie deren Ausmaß, etwa bei der DKP und NPD. nicht so recht einig 
wird." 
Gleichsam als Gegengift zu den einschl:igigen Passageo des Peter-Urceils sei schließ­

lich auf einen Beschluß des Richterdienstsenats beim OLG Hamburg vom 17. No­
vember J972~' hingewiesen. der aus einer Zeit stammt, in welcher die heute zur 
"hM. herangewachsene Meinung noch in den Kinderschuhen steckte. Hinsichtlich 
des Themas "EntscheidungsmonopoliParreien,privileg, und Disziplinarrecht. kann 
der genannte Beschluß als vorbildlich. bezeichnet werden. Der Senat hatte darüber zu 
entscheiden. ob die bloße Mitgliedschaft und Ausübung eines Parreiamtes in einer 
vom BVerfG nicht für verfassungswidrig erklärten Partei einem Richter als Dienst­
vergehen vorgeworfen werden dürfe. Er entschied, d:aß die Einleirung disziplinari­
scher Maßnahmen gegen jenen der NPD angehörenden Richterkollegen wegen 
Art. 21 J1 2 GG rechtswidrig ist. Eine sorgf:iltige Lektüre dieses Beschlusses kann 
nur dringend empfohlen werden: Hatte das BVerlG in seinem Urteil zur Verfas­
suogswidrigkeit VOn § 90 a StGB 3. F. festgestellt; .Was das Grundgesetz gestattet, 
bnn das Strafgesetz nicht verbieten.'l, so zieht der Richterdienstsenat diese Folge­

rungen. die das BVerfG für die Tatbestände des Strafrechts und des Emschädigungs­
rechts bis dahin gezogen hatte, auch für den von ihm zu entscbeidenden Fall, weil 
diese .. nach dem ihnen zugrunde liegenden Sinn :luch auf den Bereich des Diszipli­
n:urechts für den öffentlichen Dienst zu e(strecken~ sind. Dabei kann er sich - wir 
schreiben das Jahr J973 - noch dessen vergewissern, daß »diese Folgerungen für den 
Disziplinarbereich, die nach Scheuner .. . der,in Kreisen des Bundesverfassungsge­
richts, selbst venre!enen Aufhssung entsprechen sollen. ". im überwiegenden 
Schrifrcum ausdrücklich gebilligt« werden". Die vom betreffenden Richterdienstse­
nac :l.US den Karlsruher Judikaten zu Beginn der 60er Jahre gezogene Konsequenz ist 
nicht zulerzc deshalb einleuchtend. weil die Vergleichbarkeit von Straf- und Diszi­
plinarrecht offenkundig ist: In beiden Bereichen geht es (bei freilich unterschiedli­
chem Adressatenkreis) um die Verhängung von Sanktionen, Nicht von ungefähr 
finden sich im Disziplinarrecht zahlreiche Hinweise auf die analoge Anwendung 
suafrechclicher Normen und Grundsätze.'s 
In gleichsam m3chronistischer Übereinstimmung mit jener inzwischen veralteten 
.. 11M-, die von einer neuen, .zeirgerechteren« auf den großen juristischen Müllhau­
feo befördert wurde und don nunmehr als .. aM .. ein ungewisses Schattendasein 
fristet, bleibe hinsichtlich der Geltung des Entscheidungsmonopols des BVerfG nach 
Art . .l.I I[ 2 GG im Disziplinarbereich angesichts der ungepriiften Übernahme von 
neueren Versatzstücken der Karlsruher Judikatur durch das BVerwG festzustellen: 
IX'ai das Grundgesetz gestattet, kann das Disziplinarrecht nicht verbieten. 

9' Vgl. di~ Ub .. ,icn. bci !Jdlt;'. llBG. § 7 Anm. I d dd (= S. 70 1.) 'O""<~. B. di< .ich ~Qm BV~IWG NJW 
8,. J81 "n,erseh.idend. 8ezugn~hm. de. LAG Ousscldori. DuR J981, 10\ ('04) .ul ,.h. Mmnh.imcr 
P"'.'prOgr.1llun der DKP. 

9' Vgl. ZBR \97). 12 11. 
91 SV.riGf. 11. 196 (J07; vgl . Fn. 69· 
9" ZSR '~l), 11 (1~) nl . unlr. Nw. ; bnu&,,,hmtnd .,,1 Srh."ntdv. M<rlu..~. Die poli(isch~n NI'ch .. n 

und RC\:h,e d .. d.uc.sdlon Be"",«n, 196,. S. J ,. Im grußen und ",nun ~ieh, L 8 . • "eh K"c/., •.•. O. 
(~n. 71). 1H (. noch im J.Ju 1971 - <n'KCßel> seinen sp,l<ren S,cllun~n~m~n - d;"e Fol~rung.n lür 
d.n L>iS2ipJinlrb<t"ich. 

1! Vgl. •. B. C/"'~HinJJa"u", BDO. 4. AuO. Koln '981, Einl.i,ung B 14 (S.:huldluS'chließunr,>,ninde); 
8th .. lr •. 8DO. ,. Au(J .. S'uuS'" '970, !:inlührung Anm. ~o (S.nklion durch , .. ,dichen Einsrifl). 

]] 
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J4 IV. Gewicht elIIer Pflichtverletzung 

Kann man hinsichtlich der Herleitung der politischen Treuepflicht aus Art. B V GG 
und bezüglKh der Beseirigung der Sperrwirkung des Parteien. privilegs. im Beam­
tenrecht qua Interpretation inzwischen von einer auf den Weg gebrachten - aller­
dings nicht unbestrittenen - .hM« sprechen, so begibt man sich demgegenüber bei 
einer Beschäftigung mit dem sog. Differenzierungsverbot auf ein noch schemenhaf­
tes Gebiet. Bei der Diskussion um die Differenzierung der Treuepflichtanforderun­
gen ging es um den ughaften Versuch einer ~Liberaljsierung« der Berufsverbotpra­
xis enclang der Devise Willy Brandes: "Die SPD wird sich nicht dann beirren lassen, 
die Folgen zu beseitigen ... " Jenen Bemühungen dürfte nunmehr mit der veränderren 
Lage in Bonn ein zumilldesc vorläufiges Ende bereitet worden sein. Nach Vorstel­
lungen der Liberalisierer sollten die _Auswüchse .. der Berufsverbotpraxis bei ihrer 
gleichz.eirigen grundsätzlichen Beibehalrung gekappt werden. Die Debatte kreiste im 
Bereich des Disziplinarrechts um zwei häufig miteinander vermengte, nur schwer zu 
unterscheidende Komplexe. Zum einen wurde die Möglichkeit einer Differenzie­
rung von Treuepflichtanforderungen nach dienstlichen Obliegenheiten erwogen; 
wm anderen insistierte man auf dem Im Disziplinarbereich erforderlichen Merkmal 
.. Gewicht und Evidenz der Pflichtwidrigkei-t • . 

Diese zwei Punkte markieren auch das Terrain. auf dem sich die juristische Kontro­
verse zwischen Poscminiscer GescheidJe bzw . Innenminiscer Baum und dem Eun­
desdisziplinaranwalt. zwischen harter und weicher Linie in Sachen Berufsverbote. 
abgespielt hatte. Anfänglich gingen Bundesregierung und Poscminister davon aus, 
eine Differenzierung der Treuepflichtanforderungen nach Art der dienstlichen Ob­
liegenheiten sei entgegen der Auffassung des BVerfG möglich. t1 Später geht es nur 
noch darum, ob eine Treuepflichtverletzung immer auch als Dienstvergehen zu ahn­
den ist. Nach jenem nunmehr ad acta gelegten Gesetzesentwurf t l sollte grundsätzlich 
die Verletzung der policischen Treuepflicht nur dann ein Dienstvergehen sein, wenn 
im Einzelfall ein Minimum an Gewicht und Evidenz festgestellt werden kann; bei 
außerdienstlichem Verhalten sollcen darüberhinaus bei der Entscheidung, ob eine 
Pflichtverletzung ein Dienstvergehen ist. die dem Beamten übertragenen Aufgaben 
berücksichtigt werden. Die Differenzierung setze hier- entgegen der ursprünglichen 
Auffassung von Postmiaister Gescheidle -nicht am Tatbestand der Treuepflichr-ver­
letzung selbst an. sondern erst an deren Rechts/olge . Die Schwelle. die erreicht sein 
muß, um die Sanktion (Dienstvergehen) auszulösen. wird erhöht, ohne daß die 
eigentlichen Treuepflichtanforderungen davon berührt wären. 

Ob eine Differenzierung der Treuepflicht auf Tatbestandsebene der Begründung 
fahig ist, soll hier nicht abschließend erörtert werden. Es sei lediglich angemerkt, daß 
ein Fund ieru ng der These von deT>U nrcilbarkei t< de r Treuepflicht noch nirgends mit 
hinreichender P!ausibilität erfol!!;t ist." Anstelle einer Begründung wird in diesem 
Zusammenhang regelmäßig das Bild der Scaatskrise evoziert, in der es nun einmal 

')6 Zilien nleh Ridd.r. a.'. 0 .. S. 47: vgl. die [>.neiugsbes.hlü". der S[>[) in KlHrh"ik (Hng), Per 
Abschied vom Extremistenbeschluß. Bonn '979. S. 1}8 u .• 6S r. 

97 Vgl. Fr v. '7. ). SI. 
98 Vgl. FR y. I. 4. g. (Abdruck d« r,.,e,ustn'wur(es) und vom 19.9. 8 • . S. I. 
99 Der Hinweis 'ul die Unledb.,ke;1 yon Wert· und Mo,albeg,i{(.n (.Treue-) (Fus . [>oli';Jche [>,neien 

und örrentlichcr Diens(.. Bencht "be, eine Tagung. ZBR 1981. H 11. (lS» I .. b, ebenso ...,je d.s perhor. 
, .. ~ierendc Argumenl der m.ngelnden P ... ktibbili,iit ein« Differenzierung n.ch Funktion,"" (Srholz. 
Teilbare Vcrf~sungSI(cue im öflcnllichen Dienst. ZBR. 81. 11911. (I JJ" )4») aul eine mmluri"i<ehc 
Ebene .b. Kri,l. (O.r rechtlich. Spielr>um einer Libe ... lisierung der Ein'lellungsp=is im <ilfenl~<htn 
Dien$(. NJW 79, 1 IL) ve,sperll sich de, Möglichkeil ,mer diHerenzierenden Dogmatik mi, einem 
Hinweis .uf die juristische A lIt>gswei.hcil • Gesetze müssen nun ,inm,1 typisieren und seneralisieren­
(4). 
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d:lrau[ ank<!mmt, daß der $la:H sich au co auf seine JSubalternbeJ.mten< verlassen 
können muß.'oo Symptomalisch hierfür argumentiert etwa Kriele. »Kommt es zu 
einem Ernstfall, in dem möglicherweise sogar geschossen wird, so stellt sich die 
Frage, in welche Richrung wird der Be~mte schießen-. Die Forderung nach einem 
unbedingt zuverlässi~en Funktionieren des Staatsapparats erhält durch die Ausma­
lung einer Lage, in der »schon der private Wircschafts- und Informationsbereich von 
Saboteuren durchsetzt ist~, suggestive Eindringlichkeir. Zur Begründung der These, 

daß im Emsrfall aUe Zweige der Verwaltung .sabotageanfällig. seien. erinnert Kriele 
beispielhaft an die Praxis der französischen resisrance, "Eisenbahnen auf Abstell­
gleise zu verschieben-. '0' Das Strickmuster dieser Argumentation ist leicht zu durch­
schauen. Im Lichte einer .apokalyptisch< anmutenden Bedrohung nehmen sich die 

hier und jetzt getroffenen Maßnahmen gegen .verfassungsfeinde< notwendig, ja ge­
radezu hannlos aus. 
Anvisiert wird nun jene Variante einer Differenzierung, welche nicht an den Treue­
pflicotanforderung selbst. sondern im Bereich der disziplinarischen Ahndung einer 
Treuepflichtverletzung ansetze. Auszugehen ist dabei VOn jenem im Berufsverbote­
Beschluß genannren Kriterium .. Minimum an Gewicht und Evidenz der Pflichtver­
letzung-, welches bewirke. daß sich .der umschriebene Inhalt der Treuepflicht des 
Beamten nicht völlig mit dem Inhalt der disziplinär z.u ahndenden TreuepOichtver­
[etzung decke".<·' Im Peter-Urteil prüft das BVerwG im Bereich der Schuld die 

.Evidenz der Pf1ichtwidrigkeit~. Das vom BVerfG darüberhinaus geforderte ~Mini­
mum an Gewicht der PflichtverletZung .. prüft es dagegen nicht. Die Übereinstim­

mung dieser vom BVerwG unter dem Stichwort -Evidenz der Pflichcwidrigkeir« 
vorgenommenen Subsumtion mit den diesbezüglichen Ausführungen dcs BVerfG 
im Berufsverbot-Beschluß wird bestriHen.,oJ Immerhin läßt sicb den ziemlich .ver­
huschten- Ausführungen des BVerfG im Jahre '97S .mit leidlicher Deudichkeit.'O< 
entnehmen, daß nach Auffassung dieses Gerichtes nich, jede Treuepflichtverletzung 
schon ein Diensrvergehen sein soll. Entgegen der Interpretation der Formel durch 
Scholz. - mit ihr sei lediglich auf die verfahrensmäßige Besserstdlung Von Lebens­
zeitbeamten gegenüber Bewerbern (durch das Erfordernis eines im fönnJichen Dis­
ziplinarverfahren konkret nachweisbaren, tatSächlich begangenen Dienstvergehens) 
abgestelle'Oj -, scheine das BVerfG ein Mehr intendiert zu haben. Die Rede vom 
-Minimum an Gewicht ... der Pflichtverletzung., die offensichtlich eine gesteigerte 
Verletzungsintensicit meint. wäre :mderenfalls nicht verständlich. Daß man in die 
Formel nichts hineinliest, wenn man sie in dieser Weise interpretiert, findet eine 
Stütze in der Stellungnahme eines an der Entscheidung beteiligten Richters. Nach 
Geiger bedarf es für die Entfernung eines Beamten aus dem öffentlichen Dienst eines 
.nach Zeit- und Ge.schenensabJauf genau umschreibbaren, konkreten Verhaltens. 
einer Aktivität, die sich mbestandlich als Dienstvergehen qualifiz.ieren läßt. daß 

100 - Ist luf dio BUII ... ~nschil kdn Vtrb.ß mebr, sn sind die Gesellsclu{, und ihr S'au in k.ci,üchen Si,ua­
,ionen verloren-. heiß, eS i.m Berufsverbote-Beschluß (E )9. H7)' zum Ar,umentierm mi, der Krise, 
vgl. Schl",k. >.. l. O . (Fn. 19), S. H71. 

'0' K~k .•.•. 0 .• ~. Zur r.'~m Kontinuit:il dcr.lCtiger Theoreme in Deutschhnd vgl. 8irm4.dt, der "'" 
1 j. 6. ,878 .us Bad Ku.ing.n Zu vermelden wuß,.: .Die Mehrzahl du schtcd" beuhl,c" $ub:J",rn­
beun,en in Beriin und ci."n der 8>hnw:iner, Weichenstell.r und ähnlicher K.ategorien sind Sozi.li"en • 
• ;ne T .... che . cl .. <" Gdlhrlichkei. bei Auf",ndcn und T"'ppenlranspOnen .;"Ieuch,e,- (UL auch 
fres, • . •. 0 ., 76). 

}o, Vgl. BVerfGE )9. }lo. 
'0) B~ttis. Gut~ch"'D lJl1 F..JI Dr. Heiko Fldlner (Uni Oldenburg), .b~cdr. in: U.u. Info 718" Pr .. ..,- und 

'nfonn ... onm.lle der Univ. Oldenburg. S. J f. (I): Rid"". >.. >. 0_, ~9; 8~"'fI, Rede vor dem Deu,­
,.-hen Be:un,.nbund in 3.d Ki .. il1~.n. Bull.,in 8,. 'I ff. (, o· 

'04 RiJdrr . •. '. 0 .. ~81~9. 
'0\ Schoh, •.•. 0., 'lI. 

Jf 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1983-1-22 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:46:21. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1983-1-22


nach seiner Schwere die Entfcrnun~ aus dem Dienst rechtfertigt. Ein solches Dienst­
vergehen ist die grobe Verletzung der Amtspflicht des Beamten, dcn Staat, seine 
Verfassung und seine Insticutionen nicht zu beschimpfen. nicht zu schmähen. nicht 
zu verketZern, ... ' ,.6 
Damit ist mit wiederum "leidlicher Deutlichkeit« zum Ausdruck gebracht, was mit 
jenem .Minimum an Gewicht und Evidenz der Pflichtverletzung" gemeint sein soll : 
Nicht schon jedes der Treuepflicht nicht genügende Verhalten Stellt eine zu ahn­
dende grobe Amtspflichtverletzung i. S. des Disziplinarrechts Jar. 
Daß die Fehlinterprer-ation der Ausführungen des BVerfG durch das BVerwG of­
fensichdich nicht zufälliger Natur ist, wird an dem Umstand deutlich, daß der Dis­
ziplinarsen",t das Element -Minimum dll Gewicht . .. der Pflichtverletzung. in sei­
ner Subsumtion überhaupt nicht berücksichtigt. Aber nicht nur hier, sondern auch 
im Umgang mit dem noch verbleibenden Kriterium »Evidenz der Pflichtwidrigkeir.. 

ist eine gewisse Schlampigkeit zu verzeichnen. 
Das Moment der Evidenz der Pflichtwidrigkeit prüft das BVerwG im Bereich der 
Schuld. Diese Einordnung ist disziplinarrechtlieh keineswegs unstreitig. Nach 
Amdt, dem Begründer des EvjJenzkriteriums, ist die Evidenz nur gegeben, wenn 
"die PnichtverJerzung als solche jedermann im öffentlichen Dienst evident ist • . ,,, 
Dcr Begriff ist dabei .der Idee nach lediglich ein Korrektiv zugunsten des Beschul­
digeen nach einer bereirs zu seinen Ungunsten vollzogenen rechtlichen Subsum­
tion ... ,o1 Daraus folgt; Bei der Evidenz der Pflichrwidrigkeit handelt es sich um eine 
~subjekriv-objek[ive Voraussetzung~ für die Annahme eines Dienstvergehens, die 
unabhängig von den als rein subjektivaufgefaßten Tatbestandsmerkmalen der 

Schuld als notwendige rechrliche Grundlage jeder Disziplinarmaßnahme gegeben 
sein muß'Oll. Faßt man das Kriterium in diesem Sinne, ist es durchaus denkbar, daß 
ein objektiv pflichrwidriges und schuldhaftes Verhaltcn (dem Beamten war die 
pnichrwidrigkejt bewußt) im Ergebnis dennoch kein Dienstvergehen iSt, weil es an 
der Evidenz der Pnichtwidrigkeit fehlt. 
Kann man diese dogmatisch falsche Einordnung des Evidenzkriteriums wegen tat­
sächlich bestehender Unklarheiten noch als entschuldbar ansehen, weise die folgende 
Begründung, mit der das BVerwG das Vorhandensein der Evidenz bejaht, mehr als 
nur Ungereimtheiten auf. Es muret schon widersinnig an, wenn der Disziplinarsenat 
.nahez.u cin Maximum der Evidenz der Pflichtwidrigkeit« annimmt, nachdem cr 
kurz vorher alle potentiell evidenzzerstörenden Argumente als Rechtsauffassungen 
»befangener Persönlichkeiten .. ebenso wie die Ansicht des Bundespostminisrers, der 
die Evidenz (die nach Amdt jedem Beamten einleuchten muß) als nicht gegeben 
erachtete, für unbcachdich erklärt hat. 

Was die Möglichkeit einer Differenzierung im Rechtsfolgebereich anbelangt, ist be­
reits nach geltendem Recht das Minimum an Gewicht und an Evidenz der Pflicht­

widrigkeit amtsbezogen zu bestimmen. § 77 I l BBG trägt diesem Umstand Rech­
nung, indem er ein außerdienstliches Verhalten nur dann als Diensrvergehcn bewer­

tet, wenn es in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in das kon­
krete Amt oder das Ansehen des Beamtenrums in bedeutsamer Weise zu beeinträch­
tigen. 110 Nach Bauis ist mit der »Formulierung des BVerfGs, daß sich der (nhalt der 

106 C"g~r, Rechu;problem< bei der Einmlluns in Jen ollen,liehen Dien ... [uCRZ 78. 0> H. (iH) -
Hervorhebun~ im Origin.1. 

'07 Vgl. A"""l. in: Bd,nKe, Bund .. din;iplin.rordnung, Kommen .. ,. S'U'\g'" '970, Einl. RJn,.· .1. 
108 Amt/I. Der diszipl;n.rrrchtl iche Grundl1\bcSllod. OÖV 68. >9 Ir. (41). 
109 Am"r, in ; Bchnkc. a. ' . 0 ., Anm. ~o: )l H.; -10. 

"0 Dos nVcrwG (NJW h. 784) vertritt im l"I<r-Urtcil in Übcr<in5l,mmunl; mU dem BunJ ... di«iplin.,· 
lO .... 1t (\·gl. C/"""m·J~rl/zm. ,. ,. 0., Einl. C Rdnr. 19~) die Auff1S.\Ung. VUSlÖß, g"!:cn bo.m«o-
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Treuepflicht des Beamten nicht völlig mit dem Inhalt der disziplinär zu :Ihndenden 

T reuepflichtvcrlerzu(lg des BemHen deckt ... , exakt« der La.ge Rechnung getragen, 
nach der ~bereirs nach gdtendem Recht die disziplin:lre Str:1.lbarkeit außerdiensdi~ 
eher Treuepflichtverstöße amts bezogen zu bestimmen ist«.'" Einwände gegen eine 
derartige Differenzierung aus den als Verfassungsgebot gefaßten Anforderungen des 
Art. H V GG greifen nicht durch, da die Treuepflicheanforderung als solche von 

einer amtsbezogenen Differenzierung auf Rechtsfolgeebene nicht berührt ist. Auch 
der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit gegen die nunmehr gegenstandslos gewor­
dene Lex-Peter läuft aus di~em Grund leer.'" 
Dieses Ergebnis finder eine weitere Stütze im »Wesen und Zweck. des Disziplinar­
rechts . Es erfüllt nach h.M. eine ~Ordnungsfunk~ion", indem es einer durch ein 
Dienstvergehen verursachten Störung des beamtenrechtlichen Dienst- und Treue­
verhältnisses begegnet. ") Mit diesem Zweck des Disziplinarrechts ist der in § J BDO 
nonnierte Ermessensgrundutz - »die zuständige Behörde bestimmt nach pllichtge­
mäßem Ermessen, ob wegen eines Dienstvergehens nach diesem Gesetz einzuschrei­
ten ist« - eng verknüpfe'" Auch aus diesem im Disziplinanecht geltenden Oppor­
tUntt:1r~prinzip folgt. daß es hier eine Gleichung - Verstoß gegen die 
Verf:usungsrreuepOicht gleich Vorliegen eines in jedem Fall zu ahndendem Dienst­
vergehens - nicht gibt. 

V. Freiheit der Kandidatur 

Ein Teil des Verhaltens von Peter, welches das Gericht als objektiv pflichtwidrig 
wertet, sind dessen (erfolglose) Kandidaruren"! für die DKP bei der baden-würt­
tembergischen Landragswahl J97~ sowie den Kommunalwahlen von 197$ und 1980. 
Seine Entlassung wird somit ausdrücklich (auch) auf die Au~übung des passiven 
Wahlrechts gestützt. Darin liegt ein klarer Verstoß gegen Art. 48 11 GG und die 

inhaltlich gleichbutenden Normen auf Landes- und Kommunalrechtsebene" 6 sowie 
gegen Art. )8 1 I GG ."I 

I"Cchclichc K.mp{Jicht~ könnt.n .. i.lich und ötllich luch lußcrh~lb da Ditrutcs b"ßlngcn werden. 
AufS 771. BBG käme ~s de,ho>.lb nicht on. Die,e Au.l<iung d .. S 77 J , BBG in jedoch w.der mit dem 
Wonbu, der Vorschrif, verejnbu noch mit ""deren Aud<iung,methoden zu redul.nigen. 5 77 J , 
B6G b.~iehl sich luf den geS1f'1I.n Pfliduenk.ualog (§§ 1'-76 BBG) des BeVTItonrechcs. Der Senar 
übcrspld. garn o((cnsicht~ch un.tl Rekurs >ur einen lußergcsetzlichcn Begriff (Kernpniclu) die 
-Rech15wohlm. deJ § 77 I l BBG; ebenso Bill/ .... Un; Info. :>. •• 0 .• ). 

I" B~I/i,. UnI Inlo .•. •. 0 .• J; immerhin können .ich luch noch Weiß, M1ngclnde V.rfJ. ... un~SlfCue ;1, 
Dim.SlvCfcehen. ZBR 710 J6S H. ()71). im R~hm.n Jer _Diniplin,rm>1lerw.gungen •...• du Spnili­
"he d .. Am,e, und die Schwere der Verfehlung ... Iür den Be:un«n positiv ,u.wirk.n ... ' 

• t, •. A. Scholl. ,. "- 0 . . I H. dc,sen Argumenuuon ;u, den gen",,"«n Gründen d .... Kern verfehlL 
I J ) CLouHtrJ-jaIJUrI. BDO ••. •. 0 .. Einl. A Rdnr. '; nlch Ridder. "- •. 0 .. ~9, hat [>«er schon dc.h"'b kein 

Dicrutvcrgehen bq;wgen. weil d>$ Pro~e~m.t<ri>.J keinen cin.isen Anh.Jupunkt für die A nn.hme 
ein .. Geiehehen. ergeben h .... d.ß den offentlichen Di.n" in irgendein« Wei~ neg.tiv ,Uiz.ien h:i.~ • 

. . Die M>1lo.hmen gegen Jen B~(cn udten d .. haJb .von vornherein ", der .Ordnung.funktion, 
\'orbc-i •. 

I J 4 S<> >ueh CLoIl"en·j .. nun, •.•. 0 .. S ) Rdnr. I. 
II! Vgl. ßVcrwG NJW 8" ,S, = Zirr .. 7 (L Abw2). 
116 Art . .I9 J( BwVerf. wird inder Verl. "n«r<lem Ti .. I.K""did,'ur. ~ulgel(jhn:; Absatz II i,,-bi'luldie 

Einlugung in $.1..4 1 .~u, cu,cm Dicn,,- oder Arbeitsv<rh'ltnis. - "'artgleich mit An. 48 11 GG; § J' 11 
I u. 1 b.JwÜ",GO I.\ll.n: .Niem2llu darf c.hind~n ",erden. d>$ Am, ein., Gemeinde<>'d ~u "ber­
nehmen und .uszuüben. Eine KilnJigung oder Enll;u,sung 'us .inem Diwst- oder Arbeiuv«h'ltnis, 
ci"e V crsc<~ung >n ci~en ""deren Bdchiilt,gungsort und jede .ons,igc beruOi,he Senach«iligung 'UJ 

die.em Grunde "nd un"lI!>wg •. 
t 17 Zum ,.!ben Ergebn .. kommt Nm,h, .hem>.Jiger Verfauu/lg,nchtcr. in seiner SlCliungn,hme 2Um Pe­

«r·Urteil l.tl1~lich .inOl Pres,<konforc.lZ der GEW zur Einleitung von diniplinarischen Vorcnn.iu-

)7 
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Art. 48 [I GG lautet: "Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordne­
ten zu übernehmen und auszuüben."! Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem 
GrunJe ist unzulässig ... Art. 48 1I GG schützt u. a. die Freiheit der Entscheidung 
darüber. ob ein Bewerber gegebenenfalls sein Mandat annehmen will und isc als 
Konkretisierung des allgemeinen Grundsatzes des freien Wahlrechts, wie er in 
Art. )8 r [ GG"9 verbürgt ist, zu verstehen. Die Garantie des Art. 38 r ( GG umfaßt 
damit das allgemeine, verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Freiheit der Kandi­
datur und gilt deshalb auch für das passive Wahlrecht."o Zwar gelten Art. 48 LI GG 
und J8 riGG zunächst nur für Bundestagsmandate und -wahlen. Da jedoch die 
entsprechenden Nomlcn der Bw-Verfassung und Gemeind(!ordnung inhaltlich 
übereinstimmend diesen Schut7: auf Landtags- und Kommunalparlamentsmandate 
explizit ausdehnen - was ohnehin wegen der Homogenitätsklausel des Art . .1.8 [ 2 

GG für alle Bundesländer verbindlich gilt -, ist auch in Pressionen gegen Kandidaten 
für solche Mandate ein Verstoß gegen zwingendes Veifassungsrecht zu sehen. Dies 
räumt das BVerwG im Peter-Uneil übrigens implizit ein; warum sonst hätte es mit 
Art. 48 n GG die Verletzung einer Verfassungsrechtsnorm überhaupt prüfen'" sol­
len? 
Das Ergebnis dieser Prüfung vermag indes nicht zu überzeugen: Der "Anwendungs­
bereich« von Art. 48 II GG, so das Gericht, sei durch eine Regelung nicht ~berührt«, 
die etwas ganz anderes bezwecke (hier: Gewährleistung der politischen Treue­
pflicht) ~und nur unvermeidlich die tatsächliche Folge oder Wirkung einer Beein­
trächtigung ... hatu!>'. Mit Hilfe dieser, einer Entscheidung des BVerfG"\ entlehn­

ten, auf das inuntionale Moment abstellenden Formel werden die Art. 48 n und )8 I 
I GG durch eine entscheidende Verkürzung ihrer Schutzbereiche schlicht unterlau­
fen. Dabei spiele der Normwortlaut als Grenze möglicher Interpretationsvarianten 
keine Rolle mehr. Die Intention des Gesetzgebers bei der Schaffung anderer Nor­
men ist jedoch ein völlig untaugliches, weil subjektives Kriterium für die Beantwor­
tung der Frage, ob die Anwendung jener Normen in den Schutzbereich der betref­
fenden Verfassungsnormen eingreift. Entscheidend ist vielmehr die Bestimmung die­
ses Schutzbereiches selbst. Maßnahmen, die dann objektiv (in der Terminologie des 
BVerwG -nur tatsächlich M ) in diesen eingreifen, sind - sofern sie nicht durch einen 
grundgesetzlichen Schrankenvorbehalt gedeckt werden - verfassungswidrig. Die im 
konkreten Fall angewendete Norm könnte folglich nur unter der Maßgabe Bestand 
haben, daß sie einer verfassungskonformen Interpretation zugänglich ist, welche 
fortan einen Eingriff in die Wahlrechcsgrundsätze der Verfassung ausschlösse. Für 
§ 52 Ir BBG hieße das, daß eine Kandidatur nicht als Verletzung der politischen 

lungen gegen ~Llickc nifd~rsäch.sischc Bnm!e wegen denn Kandidarur bei der Kommunalwahl J,8 J 
(vgl. FR v. ~ I. 8. '9Sl sowie Fo. 14). 

/ J 8 Soglr d"," kbro F:o.II VOll Behinderung der M.nd.uaslliibllng b~i 8ewerb~m f~r d~n ollenrlichen DifM. 
bleib. mi.de,"",eil. rid1tCrlichersei<lunge,-ij~, v&l. VGH (ßW), jZ '977, 4)6 (.Insb .. ondcrs. (!) Ta.ig­
keie :0.15 DKP-St.d." .. begründ .. Zw.ifel ~ Verf •. llungmeue). 

"9 Vgl. die e""pr. Regelungen '0 Art. >6 IV Bw-Verf. und) .6 I Bw·GO. 
120 Vgl. NaHnz, in: Mdu".IDüngIHtr2fJgISthDlz. GG. An. ~8 Rdnr. ! u. 7: di..ser D'.gno$' eines Ver­

stoßes ~gen Art. ~S 11 u. J BI, GG bnn nich. en.gCßcngch.I,cn ... erd~n. d.!! Pnu nich. on der 
Ob,maJ",u eine.< M.ndm grhindm werde. d. er gar k.in solch .. er"ng. Die Freihci. der K",did .. ur 
wird .ls J.".n noowendige Vorbcdincung durcb d .. Rech( .ul freie Mand.csubern.hme mirge .. hüm: 
ebenso KsmuIBr(mn~rIK4IZ. GO für B.dWün,cmberg. ). Aufl .. Sru"g.rt /969 ff.. ' •. Crg'nzungslic­
I.rung AuguSt '979. ) Jl Anm. 11 " und Maunz . •.•. 0 .. Art. )8 Relnr. '9. 

H' Vgl. BVc.-...G NjW 81, 78) ,ow;e den (im reter-Urteil nich. zi.ienen) Bcschlull .1 .. BVerwG v. '9. '0. 
'979 (ZBR 1980 .• '9. '"), in d.m es nich. nur Art. 48 11. sondern (zu«dlcnd) 1ueh Ar"!. JS [ , GG 
p..u(,c und ebenl.lI •• chon mi. Hilf. der .ul d .. in.ention>.lc Moment .bSle.llenden formel des Bv.rfG 
deren V .. le!Czung vcrnein.e. 

,1> BVcrwG NJW 81,78). 
11) Vgl. BVeriGE ~1. ) 11 (Bremer M:uld ... ·B ... hluß) 
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Treuepflicht gewertet werden darf. gmz gleich. wi'e weit auch immer deren Umfang 
bestimmt werden mag. In diesem Zusammenhang kann mm davon sprechen. daß 
Ar!. 48 Il i. V. mit Art. }8 I I GG bei der Sammlung desjenigen Tatsachenmaterials. 

welches für die Fesmellung einer objektiven Pflichrwidrigkeit im Disziplinarverfah­
ren benötigt wird. hinsichtlich der Kandidatur eines Beamren für Bundestags-. 
Landtags- und Kommunalwahlen ein ver/assungsrechtliches VerwenJ/ngsverbot sta­
tUIert. 

VI. Verdränglmg der Grundrechte 

Fan schon beeindruckend ist die im Peter-Urteil konsequent durchgehaltene Ver­
drängung der Grundrechtsproblematik. Einschlägige Grundrechte werden - mit 
Ausnahme des Art. 4 g n GG - nicht einmal erwähnt. Dies nimmt nicht Wunder. 
vergegenwärtigt man sich. daß jenes gravierende Defizit bereits dem als Vorlage 
dienenden Berufsverbote-Beschluß des BVerfG anzukreiden war. 1m Gegensatz 
zum BVerfG hat jedoch das BVerwG die von ersterem "noch betätigte Grundrechts­
schaukel ... nicht (einmal) mehr symbolisch in Bewegung gesetzt« .'" Eine gänzlich 
verkehrte Sicht der Dinge, welche alles durch die schiefe Optik eines mit sog. poli­
tischer Treuepflicht aufgeladenen Art. }) V GG bem.chtet. muß freilich die Haupt­
problematik aus dem Auge verlieren und kann sich damit begnügen. weilere Hin­
dernisse. wie etwa die Sperrwirkung des Art. 2[ II 2 GG. zu beseitigen oder in 
Detailfragen differenziertere Ansätze mit .DiHerenzierungsverbocen .. zu belegen. 
Nachdem nunmehr unter Berufung auf die ,.freiheitliche demokratische Grundord­
nung- Beamte allein wegen legaler politischer Betätigung aus dem Dienst entlassen 
werden und damit auch im Disziplinarrecht einige Delikte in beunruhigender Weise 
»unkörperlichen Ch4fakter- (P. Brockner) angenommen haben, fragt man sich. wo­
hin eigendich diese anachronistisch anmutende Reise wohl gehen mag. Sicher in die 
soer J lhre ?"I 
Aber noch ist nicht 311er Tage Abend. Und solange man sich nicht endlich dazu 
durchringen kann. den zum Ritual erstarrten. säkularisierten, staarsreligiösen Übun­
gen jederzeiliger Gewährbieterei und jederzeicigem Bekennerrum durch schlichte 
Streichung der betreffenden P:1Ssagen in den einschlägigen Bundes- und Landesge­
setzen ein Ende zu bereiten, solange ist auf einer Interpretauon 116 dieser Nonnen zu 

beharren. welche vor dem Grundgesetz Bestand haben kann"'. Allerdings wird man 
sich bis auf weiteres mit der gegenwärtigen Verwaltungspraxis in Sachen Berufsver­
bot sowie der einschlägigen Rechtsprechung auseinlndersetzen müssen. Es mag für 
Ht./lIs Pet er. ebenso wie für viele andere direkt Belro(fene. ein schwacher Trost sein, 

,;~ Riddcr, DuR '981, H-
')5 M.n lolh~ jcdenflll, .u/horchen, Vo/tnn d.u BVcrwG gUIl nebenbei di. Bemerkung fallen I'ßr .• die 

Vuluzung der politischen Treuepflkhl dUfloh UnlernüI1ung einer Orpni5lliun. die Zide verfolgt, die 
mit den clemen .. ren W cner".ehcidungen de! Grunds .. e,zcs un"ercinb~r ,;nd. SCl11 zudem ~;n< Mit­
gliedschaft in diu<r Or~.ni$lllon ubcrh>upt nichl vorau,· , BVerwG NJW 81. 78) . 

,,6 Vgl. .,w, eh,. MiiUir. Die Bekennlni.pflich, der Beam'en, in : Ah."drorhIB/",,)uIPrtwß w. d •• Ord· 
nung,mlch,l. ""g. von D.;I<.olh. H"u ~",I L~d,~r. Ffrn 198, . S. ",-,~~ (1ur Intcrpr~ .. 'ion d .. mir 
§ p IJ BBG won~lcich.n § H I 1 BRRG); Prt/Jß. Le~llil'l und Pluruumu., Ffm 197}. S. 'H-'50: 
Co .. /ich, Gedankenfreih.it und Treuepflicht. ZBR '97!. S. '00- ' 07 (zur -hinan,eh.n .Rcduk,ion'. 
des Inh.h. d., TreupllichunC.,nJerung). 

t17 0 .. Geselzgeb.r hac .iM solch. InlNprlulion durch di~ Pr:i.z.isierung des Wortbuu J« b.'rdfend ... 
Normen vabindli,h "",zuordnen. Einen in dieser Ri,hlung I~uglieh~n Vo .. chl.g hll kunlieh die Hu­
mani ,,;S<'h. Union der Öflen'~chkeil unu:rbrei~r. vgl. DuR '9B,. "] f., d."en Relli.i.runKseh"",." 
nuh Jcrn • W echsd < in Bonn jedoch benng >nZU'e,zen ,ein durften. 

J9 
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an die b Kleine Ermutigung" zu erinnern, welch.e Walter Moßmann"l anläßlich der 
.. Mescalero·A Häre. einigen niedersächsischen -Staatsdienern. mit auf den Weg gab: 
.Es steht schlech( um das Monstrum, wenn es schon Liebesschwüre yerlangt. weil 
ihm seine Diener kalt und innerlich disranziert in den Mantel helfen- . 

I zS Kleine Ermuntcn.ong für m.brer. ni.ders:;chs'sche S,:U15di."er. ,n : AltlJdli"l' u. d .. Nich( heimlich und 
nicht kühl. Entgegnungen ln Dienst- und lndere Herren. J. A"fl .• Balin '977. S. '5 ' 
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